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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser Studie ist es, die wichtigsten arbeitspoliti-
schen Leitplanken für eine sozialverträgliche Gestal-
tung der Transformation herauszuarbeiten. Wegen 
der langen Dauer der Transformation werden Unter-
nehmen und Beschäftigte sich vermutlich nicht nur 
einmal, sondern mehrfach umstellen müssen. Es 
kann daher nicht nur um kurzfristige Sonderpro-
gramme gehen, sondern es müssen arbeitspolitische 
Leitplanken für einen längeren Zeitraum entwickelt 
werden. Die Vorschläge reichen von der Entwicklung 
einer vorrausschauenden betrieblichen Personalpoli-
tik und dem Aufbau von Ersatzarbeitsplätzen in den 
von der Transformation besonders betroffenen Regio-
nen bis hin zur sozialen Gestaltung der Übergänge in 
neue Betriebe über Transfergesellschaften und eine 
investive Arbeitsmarktpolitik, die nicht auf die kurz-
fristige Vermittlung in Niedriglohnjobs (work first), 
sondern auf den Vorrang einer abschlussbezogenen 
Weiterbildung (train first) setzt. Für die Beschäftigten, 
die sich aus eigener Initiative weiterbilden wollen, 
müssen neue Qualifizierungsangebote bereitste-
hen. Angesichts des langen Zeitraums der geplanten 
Transformation werden mehrere Generationen am 
Umbau der Wirtschaft beteiligt sein. Eine moderne 
Berufsausbildung und die Sicherung einer hohen 

Ausbildungsquote durch eine Umlage gehören daher 
zu den zentralen Bausteinen der Transformationspo-
litik. Durch die Transformation gehen vor allem gut 
bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Die 
Lohnverluste bei einem erzwungenen Arbeitsplatz-
wechsel sind oft erheblich. Durch eine Erhöhung der 
Tarifbindung vor allem in den wachsenden Dienstleis-
tungsbranchen und auch in den kleinen und mittleren 
Zulieferbetrieben der Industrie müssen die Markt-
löhne in den aufnehmenden Branchen verbessert 
und muss die Gefahr eines finanziellen Absturzes bei 
einem unfreiwilligen Betriebswechsel verringert wer-
den. Quantitativ sichtbare Effekte sind hier nur durch 
Tariftreuegesetze und allgemeinverbindliche Tarifver-
träge zu erreichen. Mit diesen arbeitspolitischen Leit-
planken soll eine breite Akzeptanz der Transformation 
gerade bei denen, die von dem Wandel am stärksten 
betroffen sind, geschaffen werden. Sie müssen den 
Wandel mittragen und bereit sein, weiter zu lernen 
und neue Aufgaben mit Motivation, Engagement und 
hoffentlich auch Begeisterung zu übernehmen. Im 
schlimmsten Szenario überwiegen die Ängste vor der 
Zukunft, es kommt zu inneren Kündigungen und zur 
Blockade des Wandels etwa durch die Hinwendung 
zu rückwärtsgewandten Klimaleugnern.

1  EINLEITUNG

Die Arbeitswelt befindet sich aufgrund mehrerer, 
parallel verlaufender Entwicklungen inmitten gro-
ßer Umbrüche. Die unternehmensübergreifende 
Vernetzung der Produktion, die unter dem Begriff 
«Industrie 4.0» zusammengefasst wird, führt zu 
einem neuen Schub der Digitalisierung. Gleichzeitig 
können ambitionierte Ziele des Klimaschutzes, wie 
die CO2-Neutralität unserer Wirtschaft, nur durch die 
fast vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 
2050 erreicht werden. Der Abschied vom Verbren-
nungsmotor, der Einsatz von grünem Wasserstoff 
in der Stahlindustrie oder der Übergang zu umwelt-
freundlichem Bauen sind einige von vielen weiteren 
Beispielen der weitreichenden Umwälzungen. Diese 
Beispiele lassen auf den ersten Blick erkennen, dass 
die Transformation nicht ohne eine leistungsfähige 
Wirtschaft mit viel Erfindergeist und qualifizierten 
Beschäftigten zu meistern sein wird. Industriearbeit 
wird nicht verschwinden, sie muss aber neu organi-
siert werden, sodass im Ergebnis die Potenziale der 
Digitalisierung nicht nur zur Erhöhung der Effizienz, 
sondern ebenso zur Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen ausgeschöpft werden und die Emissionen 
nachhaltig sinken. 
Um die außergewöhnlichen Dimensionen dieser 
Veränderungen zu betonen, spricht man heute nicht 
mehr nur von Strukturwandel, sondern von Transfor-
mation. Damit soll ausgedrückt werden, dass es nicht 
wie beim klassischen Strukturwandel nur um Verän-
derungen der wirtschaftlichen Bedeutung einzelner 
Branchen oder Sektoren gemessen an der Zahl der 
Beschäftigten oder der Wertschöpfung geht, sondern 
auch um einen Umbau der Wirtschaft und in der Folge 
um einen Wandel unseres Konsums und unserer 
Lebensweise. Strukturwandel ist das Ergebnis vieler 
Einzelentscheidungen in Marktprozessen mit offenem 
Ausgang. Transformation hingegen wird vom Ende 
her gedacht. Sie basiert auf einem Zusammenspiel 
zwischen privaten Unternehmen und einem aktiven 
Staat, der nicht nur Rahmenbedingungen setzt, son-
dern die Transformation auch durch zusätzliche öffent-
liche Investitionen in die für die Transformation not-
wendigen Infrastrukturen sowie die Übernahme eines 
Teils der Mehrkosten beim Umbau privater Betriebe 

https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Neutralit%C3%A4t
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ermöglicht und beschleunigt. Es handelt sich also um 
den intendierten Umbau der Wirtschaft mit dem Ziel, 
die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 
dem vorindustriellen Wert zu begrenzen. Branchen-
übergreifend und bis zum einzelnen Konsumenten 
sollen der Ressourcenverbrauch und die Emissionen 
verringert werden. Die Umweltressourcen werden 
nicht mehr wie bislang in der Industrialisierung frei 
zur Verfügung stehen, sondern ihr Verbrauch wird 
zunehmend mit hohen Kosten belegt und schrittweise 
limitiert. Die Investitionen in eine ressourcensparende 
Produktion und Lebensweise sind gewaltig, nicht 
zuletzt, weil sie von früheren Generationen auf die 
heutigen und kommenden abgewälzt worden sind. 
Das Besondere dieser Transformation ist zudem ihr 
langer Zeithorizont. Die CO2-Emissionen sollen bis 
2050 auf null gesenkt werden. Heute werden weitrei-
chende Entscheidungen über die Ziele der Transfor-
mation und neue Technologiepfade getroffen, ohne 
dass man schon alle Parameter dieses Umbruchs 
kennt. Die Transformation ist wegen dieser Unge-
wissheiten auch eine Wette auf die künftige Innova-
tionsfähigkeit unserer Gesellschaft sowie den dazu 
notwendigen politischen Innovationswillen und die 
Investitionsbereitschaft in den nächsten Jahrzehnten.
Eine solche umfassende Transformation der Wirt-
schaft über einen langen Zeitraum wird nur möglich 
sein, wenn die Beschäftigten über die dafür benö-
tigten Qualifikationen verfügen. Dabei geht es nicht 
nur um die fachliche Aufgabe, die neuen Qualifika-
tionsanforderungen zu ermitteln und sie in angemes-
sene Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu über-
setzen. Ebenso wichtig ist es, eine breite Akzeptanz 
der Transformation gerade bei denen, die von dem 
Wandel am stärksten betroffen sind, zu schaffen. 
Sie müssen den Wandel mittragen und bereit sein, 
weiter zu lernen und neue Aufgaben mit Motivation, 
Engagement und hoffentlich auch Begeisterung zu 
übernehmen. Im schlimmsten Szenario überwiegen 
die Ängste vor der Zukunft, es kommt zu inneren Kün-
digungen und zur Blockade des Wandels etwa durch 
Hinwendung zu rückwärtsgewandten Klimaleugnern. 
Zu den zentralen transformativen Qualifikationen 
zählen also Veränderungsbereitschaft und der Wille, 
Neues zu lernen. Ängste vor der Zukunft abzubauen 
und die Stärkung der Motivation, den Wandel mitzu-
gestalten, gehören zu den Mammutaufgaben in der 
Transformation. Engagierte Politiker*innen, Perso-
nalverantwortliche, Betriebsrät*innen und Weiterbil-
dungsberater*innen, die täglich mit solchen Ängsten 
und schwer aufzulösenden Blockaden konfrontiert 
sind, wissen das aus eigener Erfahrung. 
Der Abbau von Blockaden kann nur gelingen, wenn 
die Gründe der Ängste vor der Transformation 
erkannt und auch ernst genommen werden. Die Risi-
ken des Strukturwandels sind mit der Dualisierung 
des Arbeitsmarkts in Deutschland in den letzten drei 

Jahrzehnten deutlich gestiegen. Während Anfang 
der 1990er-Jahre noch 85 Prozent aller Beschäftig-
ten nach Tarif bezahlt wurden, sind es heute nur noch 
54 Prozent, mit abnehmender Tendenz. In den wei-
ßen Zonen des Arbeitsmarkts ohne Tarifbindung wird 
oft kaum mehr als der Mindestlohn gezahlt und der 
Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse ist dort 
überdurchschnittlich hoch. Wenn man im Zuge der 
Transformation seinen gut bezahlten Arbeitsplatz 
in einem tarifgebundenen Unternehmen verliert, ist 
selbst bei guter Ausbildung oder nach einer Weiterbil-
dung die Gefahr sehr hoch, in Arbeitsmarktsegmen-
ten mit niedrigen Löhnen und prekären Arbeitsbedin-
gungen zu landen. 
Die ausgeprägten Sorgen vor den Folgen eines unfrei-
willigen Arbeitsplatzwechsels sind also kein Ausdruck 
von Technikfeindlichkeit oder einer unberechtigten 
«German Angst», die gut bezahlte Spitzenmana-
ger*innen so gern beklagen. Sie spiegeln reale Prob-
leme unseres Arbeitsmarkts wider, dessen Leitplan-
ken für einen sozialverträglichen Strukturwandel in 
den letzten drei Jahrzehnten arg ramponiert worden 
sind. Eine repräsentative Umfrage aller Beschäftig-
ter von 2019, durchgeführt vom Spiegel (Dieckmann 
2019), zeigt wie auch andere Befragungen in Zeiten 
guter Konjunktur, dass eine Mehrheit der Beschäftig-
ten ihren Arbeitsplatz für sicher hält. Differenziert man 
aber nach Gruppen, stellt man große Sorgen beson-
ders bei den Arbeiter*innen fest. So sehen 56 Prozent 
der Arbeiter*innen im technologischen Wandel mehr 
Risiken als Chancen. Für vier von zehn Arbeiter*innen 
sind diese Risiken sogar «eindeutig». Die Jüngeren 
unter 40 Jahren erwarten daher eher neue Chancen, 
die über 40-Jährigen hingegen eher Risiken. 
Ebenso wichtig wie eine Weiterbildung ist für Lohn-
abhängige also die soziale Absicherung bei den unter-
schiedlichen Übergängen in eine neue Beschäftigung 
sowohl innerhalb von Betrieben als auch zwischen 
Betrieben. Das betrifft nicht nur die Finanzierung der 
notwendigen Weiterbildungen, sondern auch die 
Abfederung der Einkommensrisiken, die mit einem 
Strukturwandel unweigerlich verbunden sind. 
Im Folgenden sollen Vorschläge zu einer konsisten-
ten Arbeitspolitik, die die Transformation sowohl 
aktiv mitgestaltet als auch sozial abfedert, entwickelt 
werden. Der von Jürgens und Naschold (1983) ein-
geführte Begriff der Arbeitspolitik wurde gewählt, um 
deutlich zu machen, dass es nicht nur um Qualifizie-
rung, sondern um alle Ansatzpunkte der gesetzlichen, 
tariflichen und personalpolitischen Gestaltung der 
Arbeit und der Mobilitätsprozesse auf dem Arbeits-
markt geht. Damit wird auch eine sehr verbreitete 
Engführung der Debatte, wie etwa in der neoklassi-
schen Ökonomie, vermieden. Dort wird davon aus-
gegangen, dass die Entlohnung von der individuellen 
Produktivität abhängt, sodass sich soziale Probleme 
in der Transformation durch eine die Produktivität 

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kohlendioxidemissionen


6

sichernde oder erhöhende Weiterbildung vermeiden 
ließen. Ganz abgesehen davon, dass damit die Frage 
nach der Finanzierung der Weiterbildung noch nicht 
beantwortet ist, ist der Zusammenhang zwischen 
Produktivität und Entlohnung keinesfalls schlüssig. 
Auch sehr gut qualifizierte Beschäftigte können, 
wenn die kollektive Gegenmacht fehlt und die Tarif-
bindung gering ist, schlecht entlohnt werden. So hat-
ten 2019 71 Prozent der Beschäftigten im deutschen 
Niedriglohnsektor eine abgeschlossene Berufs- oder 
Hochschulausbildung (Kalina/Weinkopf 2021) und 
wurden aufgrund ihrer Verhandlungsschwäche 
unterhalb ihrer Produktivität bezahlt. Die kontroverse 
Diskussion über den Mindestlohn und eine Erhöhung 
der Tarifbindung verdeutlichen, wie schwer es ist, die 
ungleiche Verteilung der Markteinkommen zu korri-
gieren. In deregulierten Volkswirtschaften wie den 
USA sind Lohnabhängige im Strukturwandel nur 
rudi mentär abgesichert. Der Abbau des Sozialstaats, 
die systematische Schwächung der Gewerkschaften 
und die Lohnsenkungen in den dort ungleich größe-
ren tarif- und gewerkschaftsfreien Zonen des Arbeits-
markts waren eine der wichtigsten Quellen der Ein-
kommenszuwächse am oberen Ende der Skala. 
Dieser «Geländegewinn» im Verteilungskampf wird 
von den Profiteuren der Umverteilung nicht kampflos 
preisgegeben werden. 
Wegen der langen Dauer der Transformation werden 
Unternehmen und Beschäftigte sich vermutlich nicht 
nur einmal, sondern mehrfach umstellen müssen. 
Es kann daher nicht nur um kurzfristige Sonderpro-
gramme gehen, sondern es müssen arbeitspolitische 
Leitplanken für einen längeren Zeitraum entwickelt 
werden. Um die Handlungsfelder einer Arbeitspolitik 
in der Transformation genauer abschätzen zu können, 
ist zunächst nach den unterschiedlichen Mobilitäts-
formen zu fragen, die in der Transformation zu erwar-
ten sind (Kapitel 2). Anschließend geht es um die 
quantitativen Dimensionen und den Zeithorizont der 
Transformation. Denn es macht ja einen Unterschied, 
ob eine Transformation wie nach der deutschen Wie-
dervereinigung im Zeitraffer von wenigen Jahren 
stattfindet oder in einem langestreckten Prozess, in 
dem man vorbeugend reagieren kann. Dazu werden 
Erkenntnisse aus den wichtigsten Langfristprogno-
sen zusammengefasst (Kapitel 3). 
Anschließend wird es um die zentralen Handlungs-
felder der Transformation gehen. Das erste Hand-
lungsfeld ist der innerbetriebliche Wandel, in dessen 
Mittelpunkt die Rolle der Mitbestimmung, der Weiter-
bildung im Unternehmen, aber auch der Arbeitszeit 
stehen soll (Kapitel 4). Danach werden die Aufgaben 
einer investiven Arbeitsmarktpolitik beim zwischen-
betrieblichen Wandel thematisiert. Dabei geht es 
um die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen durch 
regionale Transformationsnetzwerke und um die 
Übergänge in ein neues Unternehmen mithilfe von 

Transfergesellschaften oder um die aktive Vermitt-
lung und Weiterbildung durch die Bundesagentur für 
Arbeit (Kapitel 5). Aus der Arbeitsmarktforschung ist 
bekannt, dass Beschäftigte den Arbeitsplatzabbau 
in ihrem Unternehmen oft frühzeitig antizipieren. Sie 
kennen schließlich ihre Betriebe und schätzen deren 
Zukunftsperspektiven oft sehr realistisch ein. Hinzu 
kommt, dass viele Beschäftigte auch aus anderen 
Gründen, wie etwa dem Wunsch nach einer neuen 
beruflichen Herausforderung oder einem beruflichen 
Aufstieg, den Betrieb wechseln möchten. Durch die 
Förderung der Weiterbildung bei solchen freiwilligen 
Wechseln kann die Politik die Transformation erleich-
tern und beschleunigen. Hier sind neben der bereits 
gut entwickelten Förderung eines beruflichen Auf-
stiegs (Aufstiegs-BAföG) weitere Instrumente wie 
ein Erwachsenen-BAföG, eine Bildungsteilzeit oder 
Fachkräftestipendien notwendig (Kapitel 6). Es folgt 
ein Abschnitt über den Ausbau der Weiterbildungs-
beratung, die Arbeitnehmer*innen bei der Wahl der 
notwendigen bzw. gewünschten Weiterbildungs-
maßnahmen unterstützen soll (Kapitel 7). Da die 
Transformation sich über viele Jahrzehnte hinziehen 
wird, hat sie generationenübergreifende Dimensio-
nen. Die nachwachsenden Generationen müssen 
mit einer modernisierten Berufsausbildung auf die 
künftigen Tätigkeiten ausreichend vorbereitet werden 
(Kapitel 8). Zum Abschluss geht es um die lohnpoli-
tische Flankierung des Strukturwandels. Durch eine 
Erhöhung der Tarifbindung muss sichergestellt wer-
den, dass freiwillige und erzwungene Mobilität nicht 
mit Lohneinbußen betraft wird, wie das gegenwärtig 
vielfach der Fall ist (Kapitel 9). 
Eine übergreifende Frage, die in allen Abschnitten 
behandelt wird, ist die Finanzierung der Transforma-
tion. Auch wenn ein stärkeres öffentliches Engage-
ment bei der Weiterbildung unabdingbar ist, sollte 
man bei der Subvention betrieblicher Weiterbildung 
vorsichtig bleiben. Viele von der Transformation betrof-
fenen Unternehmen sind hoch profitabel. Sie können 
und wollen ihre eigene Weiterbildung auch selbst 
finanzieren, um sie ohne Interventionen von außen 
selbst gestalten zu können. Außerdem sind im dua-
len Ausbildungssystem traditionell die Unternehmen 
für die Kostenübernahme der betrieblichen Erstaus-
bildung zuständig. Das sollte auch so bleiben, umso 
mehr, als die Unternehmen anschließend auch von 
den Erträgen einer guten Berufsausbildung profitieren.
Die Untersuchung ist Teil des von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung geförderten Projekts «Sozial-ökologi-
sche Transformation der deutschen Industrie», in des-
sen Rahmen weitere Studien entstanden sind, die mit 
der vorliegenden Studie in Zusammenhang stehen. 
Hierzu gehören etwa Untersuchungen zur deutschen 
Autoindustrie sowie zu allgemeinen klimapolitischen 
Rahmenbedingungen oder zum EU-Emissionshandel 
und zu einem möglichen CO2-Grenzausgleich.



7

2  UNTERSCHIEDLICHE MOBILITÄTSFORMEN  
IN DER TRANSFORMATION

«Wir werden künftig mehrfach im Erwerbsleben den 
Arbeitsplatz und den Beruf wechseln müssen.» Oder: 
«Die Halbwertzeit des Wissens nimmt ständig ab.» 
Mit solchen unüberlegten Floskeln wird häufig der 
Arbeitsmarkt der Zukunft beschrieben. Tatsächlich 
beobachten wir seit vielen Jahren, dass weder die 
Betriebs- noch die Berufswechsel zunehmen. Eher 
im Gegenteil! Der Anteil der An- und Ungelernten an 
allen Erwerbstätigen hat in Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten stark abgenommen (Bosch 2014) und 
die Unternehmen versuchen, ihre Fachkräfte an sich 
zu binden (Rhein/Stüber 2014) – nicht zuletzt, weil sie 
mit eingespielten Stammbelegschaften den Wandel 
leichter bewältigen können. Hinzu kommt, dass die 
Berufsbilder viel breiter als in der Vergangenheit sind. 
So gab es etwa 1987 noch 47 Metallberufe, die in zwei 
Reformwellen in fünf sich überschneidenden Kernbe-
rufen zusammengefasst worden sind. Solche tech-
nologieoffenen Grundberufe eröffnen den Zugang zu 
einem erheblich größeren Spektrum von Tätigkeiten 
als die Spezialberufe der Vergangenheit. Was früher 
ein Berufswechsel war, ist heute vielfach ein Tätig-
keitswechsel in einem erweiterten Berufsfeld. 
Noch fragwürdiger ist die These von der abnehmen-
den Halbwertzeit des Wissens. Unsere allgemeinbil-
denden Kenntnisse (Sprache, Mathematik etc.) haben, 
wenn sie genutzt werden, eine unbegrenzte Halbwert-
zeit. Auch die Halbwertzeit von beruflichem Grund-
lagenwissen ist sehr hoch, es sei denn, die Berufe 
verschwinden ganz. Eine abnehmende Halbwertzeit 
lässt sich allerdings im Bereich beruflicher Spezial-
kenntnisse feststellen, die man aber ohnehin in jedem 
Beruf immer wieder erneuern muss. Daraus kann man 
schlussfolgern, dass eine gute Allgemeinbildung und 
eine breite berufliche Grundausbildung am besten auf 
die Transformation vorbereiten, in der man sich dann 
aber schrittweise über das Lernen am Arbeitsplatz 
oder über Weiterbildung weiterentwickelt.
Diese Hinweise sollen vor allem dazu beitragen, den 
Blickwinkel auf den künftigen Arbeitsmarkt nicht 
vorzeitig zu verengen. Wir werden es in der Transfor-

mation mit sehr unterschiedlichen Transformations-
mustern in der Wirtschaft und sich daraus ergeben-
den Mobilitätsanforderungen an die Beschäftigten zu 
tun haben, deren quantitative Bedeutung vorab nicht 
genau eingeschätzt werden kann (Knuth 2021). Auch 
wenn der Wandel in den Unternehmen intern bewäl-
tigt wird, verändern sich die Arbeitsplatzstruktur und 
die Arbeitsinhalte durch neue Technologien und neue 
Formen der Arbeitsorganisation, worauf die Beschäf-
tigten mithilfe einer vorausschauenden Personalpoli-
tik vorbereitet werden müssen. 
Findet der Wandel aber extern statt, verschiebt sich 
die Beschäftigung zwischen den Betrieben und 
Branchen. In einem Teil der Betriebe kommt es zum 
Arbeitsplatzabbau, während in einem anderen Teil 
neue Arbeitsplätze entstehen. Sofern der Abbau nicht 
über den Übergang in den Ruhestand aufgefangen 
wird, kommt es zu freiwilligen oder unfreiwilligen 
Betriebswechseln. Sowohl interne als auch externe 
Wechsel können mit Entgeltänderungen verbunden 
sein, was die Frage der sozialen Sicherheit in der 
Transformation tangiert (Tabelle 1).
Der Mix der Mobilitätsformen hängt zum einen von 
der Innovationsfähigkeit der Unternehmen ab. Nicht 
innovative Unternehmen oder auch Unternehmen, 
deren Geschäftsmodelle in ihren Haupttätigkeits-
feldern durch den Wandel wegfallen, sind kaum zu 
einem internen Wandel in der Lage. Zum anderen 
wird der Mobilitätsmix auch von den arbeitspoliti-
schen Institutionen und den Strategien der Akteure 
geprägt. Ein guter Kündigungsschutz und eine starke 
Mitbestimmung erhöhen die Kosten von Entlassun-
gen für die Unternehmen. Ein Austausch von Beleg-
schaften in der Transformation kann damit für Unter-
nehmen sehr teuer und bei starken Betriebsräten 
zudem noch sehr konfliktreich werden. Gleichzeitig 
zeigt die empirische Forschung, dass Unternehmen 
mit Betriebsräten und paritätischer Mitbestimmung 
in den Aufsichtsräten mehr in Aus- und Weiterbil-
dung investieren (Cantner u. a. 2014) und innovativer 
sind (Jirhan/Smith 2017), was den internen Wandel 

Tabelle 1: Interne und externe Arbeitsmarktdynamik in der Transformation

numerisch funktional monetär

intern
Arbeitszeitflexibilität,  
temporäre Veränderung der 
vertraglichen Arbeitszeit

Tätigkeits- und/oder 
Arbeitsplatzwechsel im 
Unternehmen

Entgeltänderung im  
Unternehmen

extern Unternehmenswechsel
Tätigkeitswechsel nach 
Unternehmenswechsel

Entgeltänderung nach 
Unternehmenswechsel

Quelle: Bosch 2018: 339
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erleichtert. In tarifgebundenen Unternehmen gelten 
zudem – je nach Tarifvertrag – Regeln zur Einkom-
menssicherung bei betrieblichen Versetzungen oder 
Rechte auf Weiterbildung bei technologischem Wan-
del. Das Arbeitsrecht und die Tarifverträge errich-
ten also nicht nur Barrieren gegen Entlassungen, 
sondern eröffnen den Betriebsräten auch Möglich-
keiten, die Transformation über die Nutzung ihrer 
Mitbestimmungsrechte mitzugestalten. Dies sind 
die wesentlichen institutionellen Gründe, warum 
in Deutschland Wandel eher intern stattfindet und 
es im Vergleich zu Ländern ohne Mitbestimmung 
und mit geringem Kündigungsschutz eine stärkere 
Betriebsbindung und weniger Entlassungen gibt 
(Rhein 2010). Aufgrund der Dualisierung des deut-
schen Arbeitsmarkts sind die Risiken eines externen 
Wandels in Deutschland allerdings deutlich höher als 
die des internen Wandels. Insbesondere bei einem 
unfreiwilligen Betriebswechsel in nicht tarifgebun-
dene Unternehmen riskiert man hohe Einkommens-
verluste, selbst bei vergleichbarer Tätigkeit. 
Zu den sozialen Folgen unterschiedlicher Mobilitäts-
formen liegen – trotz der Bedeutung dieses Themas – 
erstaunlicherweise nur wenig empirische Untersu-
chungen vor. Die wenigen Untersuchungen beziehen 
sich nicht auf freiwilligen oder unfreiwilligen Betriebs-
wechsel, sondern konzentrieren sich auf Berufswech-
sel. Hall (2011) untersuchte die Folgen von Berufs-
wechseln der 18- bis 40-Jährigen auf die Einkommen 
und wertete dazu die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbe-

fragung von 2006 aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich 
der Niedriglohnsektor in Deutschland bereits ausge-
bildet. Tabelle 1 zeigt, dass ein unfreiwilliger, vollstän-
diger Berufswechsel zu hohen Einkommensverlusten 
führt. Bei Männern sinken die Bruttostundenlöhne 
von 14,30 auf 11,30 Euro und bei Frauen von 12,30 auf 
9,80 Euro, was in beiden Fällen einen Einkommensver-
lust von rund 21 Prozent ausmacht. Bei einem freiwil-
ligen Berufswechsel bleiben die Durchschnittslöhne 
hingegen in etwa gleich oder steigen sogar leicht an. 
Man kann davon ausgehen, dass die Folgen eines 
unfreiwilligen Berufswechsels für die über 40-Jähri-
gen noch negativer sein werden, da ihre Berufsaus-
bildung länger zurückliegt. Bei den über 50-Jährigen 
können noch andere Gründe für Einkommensverluste, 
wie gesundheitliche Einschränkungen, Lernbarrieren 
oder Altersdiskriminierung, hinzukommen.
Ähnliche Ergebnisse zeigt die Untersuchung von 
Wolnik und Holtrup (2017), die im Unterschied zu der 
von Hall die über 40-Jährigen einbezieht. Diejenigen, 
die in ihrem Beruf blieben oder ihn auf eigene Initia-
tive wechselten, erzielten deutlich höhere Bruttostun-
denlöhne als diejenigen, deren Wechsel unfreiwillig 
war. Wer weiter im erlernten Beruf arbeitet, verdient 
mit 18,60 Euro pro Stunde 5,40 Euro (bzw. 29 Prozent) 
mehr als Betroffene eines unfreiwilligen Berufswech-
sels. Da die Bereiche Verkehr, Logistik und Sicherheit 
mit ihrer geringen Tarifbindung die wichtigsten «Auf-
fangbecken» für unfreiwillige Berufswechsler*innen 
sind, können die Einkommenseinbußen nicht ver-

Tabelle 2: Durchschnittlicher Bruttostundenlohn in Euro von Männern und Frauen innerhalb und 
außerhalb des erlernten Berufs 2006

Tätigkeit�im�
erlernten�Beruf

partieller�
Berufswechsel

vollständiger�
Berufswechsel

vollständiger�Berufswechsel
Gesamt

freiwillig unfreiwillig

Männer 14,3 14,7 13,6 14,8 11,3 14,2

Frauen 12,3 12,8 11,1 12,2 9,8 12,1

Gesamt 13,3 13,9 12,6 13,9 10,6 13,3

Quelle: Hall 2011: 175

Tabelle 3: Bruttostundenlohn (Mittelwert in Euro) nach Berufswechsel 2012

im�Ausbildungsberuf
selbstinitiierter�Wechsel�

(Neuorientierung)
selbstinitiierter�Wechsel��

(zusätzlich�mehr�Einkommen)

Männer 19,5 18,9 23,9

Frauen 17,4 13,7 16,1

betriebliche�Lehre 15,3 15,4 20,6

schulische�Ausbildung 15,8 13,4 22,2

Aufstiegsfortbildung 20,8 15,6 23,2

Hochschulbildung 26,1 26,7 30,7

Gesamt 18,6 16,6 21,2

Quelle: Wolnik/Holtrup 2017: 35 (BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung von 2012)
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wundern. Die Studie zeigt, dass nach einem unfreiwil-
ligen Berufswechsel nicht nur das Einkommen, son-
dern auch die Zufriedenheit mit der Arbeit sowie die 
Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands oder 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich unter 
den Werten der anderen Gruppen liegen. 
Bei Frauen sind die Einkommensverluste bei unfrei-
willigen Berufswechseln höher als bei Männern. Bei 
den schulischen Berufsausbildungen mit ihren hohen 
Frauenanteilen erreichen die Einkommensverluste für 

Frauen mit 38 Prozent den Spitzenwert. Bei selbst-
initiierten Wechseln sind die Beschäftigten teilweise 
offensichtlich bereit, auf Einkommen zu verzichten, 
um eine andere Wunschtätigkeit auszuüben bzw. 
um schlechten Arbeitsbedingungen zu entkommen. 
Geringeres Einkommen nach einem Wechsel wird hier 
zum Teil durch höhere Zufriedenheitswerte kompen-
siert. Wenn hingegen der Wunsch nach mehr Einkom-
men der Auslöser für den Berufswechsel war, haben 
sich die Einkommen überwiegend deutlich verbessert. 

3  ARBEITSMARKTEFFEKTE DER TRANSFORMATION

Prognosen sind Versuche, plausible Schneisen in die 
Zukunft zu schlagen, um Handlungsnotwendigkeiten 
frühzeitig zu erkennen. Für die künftige Arbeitspolitik 
sind vor allem die Prognosen über die möglichen Aus-
wirkungen unterschiedlicher Entwicklungspfade auf 
die Beschäftigung und die Qualifikationsanforderun-
gen in der Transformation wichtig. Bei der Sichtung 
der zahlreichen vorliegenden Prognosen, stellt man 
schnell fest, dass es die Prognose, die die Auswirkun-
gen aller Entwicklungstrends zusammen untersucht, 
nicht gibt und auch wegen der hohen Komplexität 
und der Ungewissheit über die für die Transformation 
zentralen politischen Entscheidungen – die ja vielfach 
noch nicht getroffen worden sind – gar nicht geben 
kann. Um die zukünftigen Entwicklungsoptionen 
etwas einzugrenzen, kann man auf eine Vielzahl von 
Einzelstudien zurückgreifen, die sich meist auf ein-
zelne Technologiepfade konzentrieren. 
Vor allem in der Einführung von Querschnittstechno-
logien, wie der Digitalisierung, die alle Wirtschafts-
bereiche durchdringt und nicht nur neue Produkte 
hervorbringt, sondern auch effizientere Prozesse 
ermöglicht, werden große Potenziale der Produktivi-
tätssteigerungen gesehen (SVR 2021). Wenn hohe 
Steigerungen der Stundenproduktivität nicht mit einer 
entsprechenden Zunahme der Nachfrage (Wachstum) 
oder einer Verkürzung der Arbeitszeit einhergehen, 
verringert sich die Zahl der Beschäftigten und es kann 
zu einer technologischen Arbeitslosigkeit kommen. In 
der Literatur finden sich viele Horrorprognosen über 
die Arbeitsplatzverluste infolge der Digitalisierung 
(Frey/Osborne 2013). Der Nobelpreisträger für Wirt-
schaftswissenschaft Robert Solow stellte im Gegen-
satz dazu schon 1987 fest, «you can see the computer 
age everywhere but in the productivity statistics». Die-
ses Produktivitäts-Paradox, dass es trotz umfassender 
Digitalisierung nicht zu einem Anstieg des Produkti-
vitätswachstums kommt, wird auch in Abbildung 1 
sichtbar. Es belegt sinkende Zuwachsraten der Stun-
denproduktivität in ausgewählten EU-Ländern. In den 

USA oder in Japan ist der gleiche Trend zu beobach-
ten. Mittlerweile liegen die Produktivitätszuwächse 
pro Stunde in Deutschland, Japan und den USA wie 
in den anderen ähnlich entwickelten Ländern trotz 
weiterer Digitalisierung sogar unter einem Prozent pro 
Jahr (Deutsche Bundesbank 2021: 17). 
Wird sich dieser langfristige Trend durch einen neuen 
Digitalisierungsschub wieder ändern? Dies ist eher 
unwahrscheinlich. Es ist nicht zu übersehen, dass die 
Digitalisierung ja schon vor 40 Jahren begonnen und 
viele Arbeitsprozesse bereits grundlegend verändert 
hat. Selbstverständlich kann es in einzelnen Bran-
chen zu Strukturbrüchen kommen, wie etwa in den 
Druckereien in der Vergangenheit. Diese werden sich 
allerdings nicht auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zu 
Sprüngen in der Produktivitätsentwicklung verdich-
ten. Dafür sprechen viele Gründe wie das Wachstum 
rationalisierungsresistenter Dienstleistungen, die 
Ausschöpfung vorhandener Rationalisierungspoten-
ziale, die ausgereizte Verdichtung der Arbeit oder die 
Nutzung der Digitalisierung für zahlreiche zusätzliche, 
nicht extra entgoltene Leistungen (z. B. Dokumenta-
tionen von Prozessen), die es früher nicht gab.
Diese Einschätzung teilen auch die Autor*innen einer 
gemeinsamen Modellrechnung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) und des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) aus dem Jahr 2015. 
Sie untersuchen, welche Auswirkungen die mit der 
Digitalisierung verbundenen Innovationschübe auf 
die Beschäftigung haben. Dabei vermeiden sie den 
Begriff Prognose und sprechen von Szenarien-Be-
rechnungen. In ihrem Szenario wird die Digitalisierung 
den durchschnittlichen Produktivitätszuwachs mini-
mal erhöhen, was zu einem Verlust von insgesamt 
60.000 Arbeitsplätzen führen könnte. Hinter einer 
solchen Zahl stehen aber zahlreiche Arbeitsmarktbe-
wegungen innerhalb und zwischen den großen Sek-
toren der Wirtschaft. Die Autoren schreiben: «Dabei 
sind Arbeitskräftebewegungen zwischen Branchen 
und Berufen weitaus größer als die Veränderung 
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der Anzahl der Erwerbstätigen insgesamt. Mit den 
Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt geht eine zuneh-
mende Wertschöpfung einher, die nicht nur zu mehr 
volkswirtschaftlichen Gewinnen, sondern – aufgrund 
höherer Anforderungen an die Arbeitskräfte – auch zu 
höheren Lohnsummen führt.» (Wolter u. a. 2015: 5) 
Durch kleinere Veränderungen in den Annahmen 
der Szenarien-Berechnungen lassen sich auch 
positive oder neutrale Ergebnisse modellieren. Die 
Autor*innen der BIBB/IAB-Studie, die die zahlrei-
chen Stellschrauben in ihrem Prognosemodell gut 
kennen, würden dem sicherlich nicht widerspre-
chen. Die beruhigende Schlussfolgerung ist, dass 
solche überschaubaren gesamtwirtschaftlichen Ver-
änderungen über einen längeren Zeitraum die Wirt-
schafts- und Arbeitspolitik nicht vor unüberwindbare 
Herausforderungen stellen werden. Der Verlust von 
60.000 Arbeitsplätzen lässt sich mithilfe einer leichten 
Verkürzung der Arbeitszeit und/oder einer Erhöhung 
der öffentlichen Investitionen vermeiden. 
Eine völlig andere Herangehensweise findet sich in 
den Arbeiten zu den sogenannten Substitutionspo-
tenzialen von Tätigkeiten. Dieser Ansatz geht auf Frey 
und Osborne (2013) zurück, die von Expert*innen 
haben schätzen lassen, welche Berufe durch Maschi-
nen ersetzbar sind. Da in jedem Beruf sehr unter-
schiedliche Tätigkeiten parallel ausgeübt werden, 
führt ein solches Verfahren zu wenig zuverlässigen 
Ergebnissen. In Deutschland wurde daher in mehre-
ren Studien das Substitutionspotenzial der Tätigkeiten 
in unterschiedlichen Berufsgruppen ebenfalls durch 

Expert*innen eingeschätzt. Eine IAB-Studie kam mit 
dieser Vorgehensweise zu dem Ergebnis, dass 2016 
25 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Deutschland in einem Beruf mit hohem Sub-
stitutionspotenzial arbeiteten. Durch die wachsende 
Marktreife neuer Technologien sei der Anteil in nur 
drei Jahren von 2013 auf 2016 von 15 auf 25 Prozent 
gestiegen. Besonders hohe Anteile substituierbarer 
Tätigkeiten wurden in der Logistik und in den Fer-
tigungsberufen vermutet (Dengler/Matthes 2018; 
Dengler 2019). Die Studien zum Substitutionspoten-
zial von Berufen beanspruchen, den technisch mög-
lichen Ersatz menschlicher Tätigkeiten zu messen. In 
der Praxis wird allerdings niemals jede vorhandene 
neue Technologie zum Ersatz menschlicher Tätigkeit 
eingesetzt. Das liegt an den hohen Kosten vieler tech-
nischer Lösungen, ihrer kurzen Halbwertzeit, ihrer 
Inkompatibilität mit den besonderen Produktionspro-
zessen, dem Produktportfolio der Betriebe und der 
Inflexibilität vieler technischer Lösungen im Vergleich 
zur menschlichen Arbeitskraft. 
Während die Digitalisierung als Querschnittstechno-
logie alle Wirtschaftsbereiche trifft, zielen andere neue 
Technologien ebenso wie der Ausstieg aus Technolo-
giepfaden wie der Kohle, der Atomkraft oder dem Ver-
brennungsmotor auf bestimmte Branchen, Regionen 
und Betriebe mit oft deutlich erkennbaren Wirkungen 
in definierten Zeitfenstern. Die Umstellung auf Elek-
tromobilität trifft vor allem die Automobilindustrie 
und ihre Zulieferer und hat zudem erkennbare regio-
nale Wirkungen durch die Konzentration der Branche 

Abbildung 1: Wachstum der Stundenproduktivität in ausgewählten Euro-Ländern seit 1975 in Prozent. 
Gleitender Fünfjahresdurchschnitt der jährlichen Wachstumsraten

Quelle: Deutsche Bundesbank 2021: 19
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an bestimmten Standorten. In zwei Modellrechnun-
gen haben wiederum das BIBB und das IAB für eine 
Übergangsphase zunächst positive Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte aufgrund der notwendigen 
Zusatzinvestitionen der Autobranche selbst sowie 
der Bauinvestitionen in die Lade infrastruktur und die 
Neuausrüstung des Stromnetzes vorausgesagt (Mön-
ning u. a. 2018). Langfristig erwarten sie aber Arbeits-
platzverluste, da sich die Dauer der Montage eines 
Elektroautos gegenüber der eines Verbrenners von 20 
auf 15 Stunden verringert, was zu einem deutlichen 
Rückgang des Arbeitsvolumens führt (Abbildung 2). 
Hinzu kommen steigende Importe von Elektroautos 
und Traktionsbatterien. Die Autor*innen schlussfol-
gern: «Insgesamt sind die technologiegetriebenen 
Arbeitsplatzverluste als relativ stark zu bewerten. Im 
Jahr 2035 werden knapp 114.000 Plätze aufgrund der 
Umstellung auf den Elektroantrieb bei Pkws verloren 
gegangen sein. Die Gesamtwirtschaft wird bis 2035 
einen Verlust in Höhe von 20 Mrd. EUR realisieren. 
Dies entspricht ca. 0,6 Prozent des preisbereinigten 
Bruttoinlandsproduktes.» (Mönning u. a. 2018: 6) Es 
bleibt offen, ob die Arbeitsplatzverluste nach unten 
korrigiert werden müssen, wenn die Batteriefertigung 
in Deutschland stattfindet. VW hat mit der Batterie-
produktion Braunschweig und Salzgitter begonnen 
und plant ein weiteres Werk in Deutschland. 

Im Elektromobilitätsszenario wird weiterhin davon 
ausgegangen, dass die Automobilhersteller einen 
größeren Teil der Fertigung zur Auslastung ihrer 
Kapazitäten internalisieren, sodass die Verflechtung 
der Branche zurückgehen wird und sich die Prob-
leme bei den Zulieferern verschärfen werden. Wei-
terhin wird von einem hohen Weiterbildungsbedarf 
ausgegangen, da man die neuen benötigten Qua-
lifikationen nicht allein über Neueinstellungen und 
den Generatio nenwechsel bereitstellen kann. «Für 
die Projektion wird für die Abschätzung der zukünf-
tigen Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der 
Automobilindustrie damit gerechnet, dass bis 2035 
23 Prozent der Beschäftigten weitergebildet worden 
sind. Bei veranschlagten Weiterbildungskosten von 
718 Euro/Person […] ergeben sich zusätzliche Kos-
ten in Höhe von 7,5 Mrd. Euro über den gesamten 
Prognosehorizont.» (Ebd.: 30) Für die spätere Dis-
kussion über die Finanzierung von Weiterbildung ist 
es wichtig zu erwähnen, dass sich die hohe Summe 
auf 17 Jahre verteilt und damit relativiert. Im Ergebnis 
wird erwartet, dass sich der Anteil der Ausgaben für 
Weiterbildung am Produktionswert von rund 0,28 auf 
rund 0,30 Prozent im Jahr 2053 erhöhen wird. Da es 
sich um produktive Ausgaben mit direkten Produk-
tivitätswirkungen handelt, kann das nicht wirklich 
beunruhigen.
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1 Es handelt sich um das Modell des BIBB/IAB-Projekts zur Qualifikations- und Berufsprojektion (QuBE-Projekt). 

Abbildung 2: Arbeitsvolumen der Automobilindustrie im Elektromobilitätsszenario  
und in der Que-Be-Basisprojektion1

Quelle: Mönning u. a. 2018: 35 
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Mit dem gleichen Modell wurden auch die regiona-
len Beschäftigungseffekte der Elektromobilität bis 
2035 kalkuliert. Die Rechnungen schließen die direk-
ten Wirkungen bei den Automobilherstellern und die 
indirekten bei den Zulieferern ein. Demnach konzen-
trieren sich die Verluste vor allem auf die Arbeitsmar-
kregionen München, Stuttgart und Hannover (ein-
schließlich des erweiterten Umlands der genannten 
Städte). 
Dieses Verlustszenario berücksichtigt allerdings nicht 
die Arbeitsplatzpotenziale einer Verkehrswende, die 
auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und 
der Bahn setzt. In zwei Szenarien eine «moderaten» 
und einer «ambitionierten» Verkehrswende, die auf 
zusätzlichen öffentlichen Investitionen beruht, errech-
net Candeias (2022: 394) Potenziale von 151.000 bis 
314.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Zu den Folgen der Einführung der Wasserstofftech-
nologien liegen noch keine vergleichbaren Szenarien 
vor, da diese Technologien sich noch in der Phase der 
Entwicklung und Markteinführung befinden. Erste 
vage Einschätzungen des IAB beruhen auf dem in 
Online-Stellenanzeigen in der Jobbörse der Bun-
desagentur für Arbeit erkennbarem Qualifizierungs-
bedarf. Die Autor*innen fassen ihre Erkenntnisse so 
zusammen: «Zur Zeit dürften bestimmte Bedarfe in 
den Betrieben insbesondere durch Fortbildung des 
bestehenden Personals gedeckt werden. Die Nach-
frage nach Arbeitskräften mit H2-Kompetenzen im 
Jahr 2019 lässt sich tendenziell in Regionen mit einer 
hohen Bevölkerungsdichte und in Bundesländern 
mit solchen Arbeitsmarktlagen verorten, die eher von 
niedriger Arbeitslosigkeit und einer geringen Zahl an 
offenen Stellen gemessen an der Zahl der Arbeitslo-
sen geprägt sind.» (Grimm u. a. 2021: 4) 

Abbildung 3: Zahl der im Vergleich zur QueBe-Basisprojektion2 neu entstandenen bzw.  
abgebauten Arbeitsplätze nach Arbeitsmarktregionen im Jahr 2035 
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2 Vgl. Fußnote 1.
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Während man sich bei den noch einzuführenden Tech-
nologien über Szenarien an die möglichen Entwicklun-
gen und Handlungsbedarfe herantastet, ist man beim 
Kohleausstieg längst über solche Projektionen hinaus 
und musste politische Antworten finden. Die Kommis-
sion «Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung» 
(2019) formulierte bis auf die Projektebene Vorschläge 
für eine integrierte Regional- und Arbeitspolitik, die 
mithilfe von 40 Milliarden Euro Strukturhilfen hoch-
wertige Folgearbeitsplätze in den Braunkohleregionen 
schaffen soll. Der Ausbau der regionalen Aus- und 
Weiterbildungskapazitäten und die Qualifizierung der 
Beschäftigten zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
sind in zahlreichen Projektskizzen konkretisiert worden.  
Hinzu kommt die Zusicherung, dass Beschäftigte und 
Auszubildende intern versetzt oder auf einen neuen 
Arbeitsplatz vermittelt werden oder – falls dies bei älte-
ren Beschäftigten nicht möglich ist – vorzeitig in den 
Ruhestand gehen können. Bis zu einer Milliarde Euro 
fließt zudem in strukturschwache Steinkohlekraft-
werksstandorte zur Finanzierung regionaler Projekte 
mit hohen «Innovations- und Beschäftigungseffekten». 
Ziel dieses kurzen und unvollständigen Überblicks 
zu den vorliegenden Szenarien war es, die Arbeits-
marktwirkungen der bevorstehenden Transformation 
besser abschätzen zu können. Eine solche Einschät-
zung wird dadurch erschwert, dass die Szenarien 
für die unterschiedlichen Technologiepfade getrennt 
berechnet wurden und zudem unterschiedliche Zeit-
räume umfassen. Gleichwohl wurde erkennbar, dass 
die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf die 
Beschäftigung durch die Digitalisierung gering blei-
ben. Bei der Elektromobilität sind sie etwas größer 
und konzentrieren sich ebenso wie der Kohleausstieg 
auf bestimmte Regionen. 
Der Anspruch solcher Szenarien-Berechnungen liegt 
nicht darin, die Zukunft vorauszusagen, sondern 
rechtzeitig auf mögliche Veränderungen und Pro-
bleme aufmerksam zu machen, sodass ausreichend 
Zeit zum Handeln bleibt. Eine in Szenarien berechnete 
technologische Arbeitslosigkeit kann daher nicht als 
unausweichliches Naturereignis verstanden werden. 
Die langen Zeiträume, in denen die Arbeitsplatzver-
luste in den vorliegenden Szenarien eintreten können, 
bieten die Chance zu vorrauschauendem Handeln. 
Das wird schnell erkennbar, wenn man die positiven 
Beschäftigungseffekte einer aktiven Wirtschaftspoli-
tik danebenlegt. Bei einer jährlichen Steigerung der 
öffentlichen Investitionen um 20 Milliarden Euro pro 
Jahr würde die Beschäftigung bis 2030 um 354.000 
und bis 2050 um 629.000 Personen (jeweils in Voll-

zeitäquivalenten) wachsen (Krebs/Scheffel 2017: 43). 
Eventuelle Arbeitsplatzverluste durch die Digitalisie-
rung oder den Übergang zur Elektromobilität lassen 
sich also durch die für das Gelingen der Transfor-
mation notwendigen öffentlichen Investitionen um 
ein Mehrfaches ausgleichen. Zudem stehen noch 
andere Instrumente wie die Verkürzung der Arbeits-
zeit zur Verfügung, die sicherlich auch zur Überbrü-
ckung des Nachfrageausfalls während der Transfor-
mation genutzt werden müssen. Überdies stellten 
Wirtschaftskrisen wie die Finanzkrise 2008/09 und 
die Corona-Krise 2020 bis 2022 die Politik vor deutlich 
höhere Beschäftigungsprobleme als die Transforma-
tion. Über die Ausweitung des Instrumentenkastens 
der Wirtschaftspolitik (vor allem durch Kurzarbeit) 
konnten diese Krisen überraschend gut bewältigt 
werden (z. B. Bosch 2011). 
Allerdings zeigen die Studien zur Automobilindus-
trie, dass der erwartete Arbeitsplatzabbau sich in 
bestimmten Regionen konzentriert. Makroökonomi-
sche Entwarnungen können in den betroffenen Regi-
onen kaum beruhigen. Ebenso wie beim Ausstieg 
aus der Stein- und der Braunkohle müssen dort die 
Arbeitsplatzverluste durch regionale Strukturpolitik 
ausgeglichen werden. 
In den vorliegenden Szenarien wurden bislang die 
Auswirkungen einzelner neuer Technologiepfade 
berechnet, ohne die klassischen Wachstumspfade 
im Rest der Wirtschaft infrage zu stellen. In radikale-
ren Postwachstumsszenarien mit deutlicheren Ein-
schränkungen des Ressourcenverbrauchs insgesamt 
(Heinrich-Böll-Stiftung 2021) kann es zu größeren 
Umstrukturierungen der Wirtschaft als in den bisheri-
gen Szenarien kommen. Auf dem Weg dahin wird es 
durch den erforderlichen Umbau (etwa den stärkeren 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, den Umbau 
der Städte etc.) zunächst zu einem erheblichen weite-
ren Investitionsbedarf kommen, der vorrübergehend 
vermutlich mehr Beschäftigung schafft, bevor dann 
das Arbeitsvolumen wieder zurückgeht. 
Wenn und falls die Parameter eines solchen Umbaus 
feststehen, wird man die Auswirkungen auf die 
Beschäftigung neu berechnen müssen. Die folgen-
den Vorschläge zu einer Arbeitspolitik in der Trans-
formation werden aber ihre Aktualität in diesem Fall 
nicht einbüßen. Sie bleiben unverzichtbare Bausteine 
jeder inklusiven Transformationsstrategie. Ändern 
werden sich dann aber möglicherweise die quantitati-
ven Gerüste, wie zum Beispiel die Zahl derjenigen, die 
an beruflicher Weiterbildung teilnehmen, und damit 
auch die Ausgaben für Weiterbildung.
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4  TRANSFORMATION IN DEN UNTERNEHMEN

Die Transformation eines Unternehmens «reicht über 
konventionelle organisatorische Veränderungspro-
zesse hinaus. Organisationale Transformation zeigt 
eine grundlegende systemische Veränderung an, die 
die Identität der hiervon betroffenen Organisation 
verändert. Diese betrifft Geschäftsmodelle, Kern-
kompetenzen, soziale Beziehungen, Strukturen und 
Prozesse sowie die Organisationskultur mit ihren 
handlungs- und verhaltensleitenden Werten und 
Normen.» (Widuckel 2021: 151). Wie zutreffend diese 
Einschätzung ist, lässt sich auch rückblickend am 
organisatorischen und digitalen Wandel der letzten 
30 Jahre erkennen. Digitalisierung und Vernetzung 
der Wirtschaft begannen ja nicht erst mit dem Aus-
rufen des neuen Paradigmas «Industrie 4.0» Anfang 
der 2010er-Jahre. Die Übernahme und Weiterent-
wicklung der japanischen Konzepte der lean produc-
tion hatten bereits Anfang der 1990er-Jahre einen 
grundlegenden Umbau der deutschen Unternehmen 
eingeleitet. Die großen Unternehmen reduzierten ihre 
interne Wertschöpfung und viele Tätigkeiten wurden 
ausgelagert. Ohne eine digitale Vernetzung wären die 
heute eng getakteten nationalen und internationalen 
Wertschöpfungsketten nicht entstanden. 
Im kommenden Transformationsschub kann man 
sich aber nicht auf den Erfolgen des Umbaus in der 
Vergangenheit ausruhen. Gefordert ist eine strate-
gische Personalplanung, die auf den Wandel nicht 
nur reagiert, sondern ihn antizipiert und mitgestal-
tet (Giertz/Schaaf 2021). Aus dem umfangreichen 
Aufgabenkatalog einer strategischen Personalpla-
nung, die auch Fragen der künftigen Arbeitsorga-
nisation und Führung einschließt, sollen in diesem 
Beitrag vier für die Transformation zentrale Aspekte 
betrieblicher Personalpolitik näher behandelt wer-
den. Zunächst soll es um die Personalentwicklung 
und Weiterbildung in den Unternehmen in der Trans-
formation gehen (Kapitel 4.1). Anschließend werden 
die betrieblichen Möglichkeiten der Vermeidung von 
Entlassungen bei temporärer Unterauslastung durch 
eine Verringerung der Arbeitszeit untersucht (Kapi-
tel 4.2). Danach wird die Rolle der Mitbestimmung 
bei der Entwicklung strategischer Personalplanung 
diskutiert (Kapitel 4.3). Die für die Transformation 
zentrale Berufsausbildung wird in einem gesonder-
ten Abschnitt behandelt (Kapitel 8).

4.1  VORAUSSCHAUENDE PERSONAL-
PLANUNG IN DER TRANSFORMATION  
ERFORDERLICH

Internationale Vergleiche zeigen, dass in Deutsch-
land weitaus weniger Erwachsene an einer Weiterbil-

dung teilnehmen als insbesondere in den innovativen 
nordischen Ländern. Besonders gering sind die Teil-
nahmequoten gering Qualifizierter (SVR 2021: 224). 
Fast zwei Drittel der gering Qualifizierten sehen als 
Haupthindernis, dass sie Lernen nicht mehr gewohnt 
sind. Selbst fast 50 Prozent der Erwachsenen mit 
einem beruflichen Abschluss führen dieses Argu-
ment an (ebd.: 226). Es handelt sich hier meistens um 
ältere Fachkräfte. Ebenso wichtig für die Weiterbil-
dungsfähigkeit und -bereitschaft ist eine lernförder-
liche Arbeitsorganisation. Wenn Beschäftigte nur in 
Routinetätigkeiten eingesetzt werden und sich nicht 
durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben weiter-
entwickeln können, werden sie schrittweise von der 
technologischen Entwicklung abgekoppelt und ver-
lieren das Vertrauen in ihre eigene Lernfähigkeit. Der 
Schritt nach 20 oder mehr Berufsjahren ohne Lern-
erfahrung, sich für völlig neue Tätigkeiten zu qualifi-
zieren, wird dann sehr schwer und ist für einige nicht 
mehr zu schaffen. 
Einer der Gründe für die geringe Weiterbildungsteil-
nahme in Deutschland liegt in einer nur reaktiven 
Personalentwicklungsplanung, die in vielen Unter-
nehmen verbreitet ist. Weiterbildung wird nur bei 
einem offensichtlichen und unabweisbaren Bedarf, 
wie etwa der Zunahme von kostenträchtigen Stö-
rungen infolge von Bedienungsfehlern oder wenn 
die Anschaffung neuer Maschinen oder Software 
ansteht, durchgeführt. Zudem werden aus Kosten-
gründen oft nur Schlüsselpersonen qualifiziert, die 
dann das Nötigste an ihre Kolleg*innen weitergeben 
sollen. 
Wie verbreitet reaktive Formen der Weiterbildung 
ohne langfristige Planung in vielen Unternehmen sind, 
zeigt der Transformationsatlas der IG Metall (2019), 
der auf einer Befragung von fast 2.000 Betriebs-
räten im Jahr 2019 beruht. Mehr als zwei Drittel der 
befragten Betriebsräte sehen einen steigenden Qua-
lifizierungsbedarf. Gleichzeitig hat aber die Hälfte der 
Betriebe keine systematische Personalplanung und 
nur in rund 45 Prozent der Betriebe wird der Quali-
fizierungsbedarf systematisch ermittelt (ebd.). Die 
Fachliteratur zur betrieblichen Personalpolitik bestä-
tigt diese ernüchternden Ergebnisse und sieht syste-
matische Gründe für die Unterbewertung von Investi-
tionen in das Humankapital in den Strategiedebatten 
der Unternehmen. Beschäftigte sind als Kostenfaktor 
gut messbar, aber ihre künftigen zentralen Beiträge 
für die Wertschöpfung – ihre Transformationsqua-
litäten – sind «lediglich eine plausible Vermutung» 
und nicht zu bilanzieren (Giertz/Schaaf 2021: 43). Um 
überhaupt eine vorausschauende Personalpolitik 
entwickeln und sinnvolle Debatten über die Human-
kapitalbildung im Unternehmen führen zu können, 
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müssen andere Indikatoren wie etwa die Kosten der 
Abwanderung von Fachkräften oder die finanziellen 
Risiken der Nichtbesetzung von Stellen mit geeigne-
tem Personal entwickelt werden. Ansatzpunkte zur 
Bewertung solcher Risiken finden sich in Berger u. a. 
(2021). Ein bislang kaum diskutierter Personalindika-
tor ist die Transformationsfähigkeit der Unternehmen. 
Er spiegelt die Fähigkeiten der Beschäftigten wider 
neue, unvorhergesehene Situationen zu bewältigen 
und auch die Fähigkeit, sich in großen Umbrüchen 
weiter zu qualifizieren. Es geht also um Qualifikati-
onsreserven, die über den Alltag hinausgehen. Die 
deutsche Berufsausbildung zielt mit ihrer breiten 
Grundausbildung und der Vermittlung autonomer 
Handlungsfähigkeit bereits auf die Befähigung zu 
Transformationen (siehe Kapitel 8).
Kleinere und mittlere Unternehmen, die keine eige-
nen Personalabteilungen haben, sind zu einer eigen-
ständigen Weiterbildungspolitik kaum in der Lage. 
Sie sind auf Netzwerke mit anderen Unternehmen 
oder mit Großunternehmen, zu deren Zulieferern sie 
zählen, auf die Angebote externer Träger oder die 
regulierten Aufstiegsfortbildungen etwa zu Meistern, 
Technikern oder Fachwirten angewiesen. 
Viele Studien zur Digitalisierung belegen, dass 
der Wandel in den meisten Betrieben inkremen-
tell und über lange Zeiträume gestreckt erfolgt (z. B. 

Hirsch-Kreinsen 2015). Das gibt den Unternehmen 
Zeit, schrittweise ihre Personalentwicklungsplanung 
auszubauen und die Kosten für die Weiterbildung 
der Beschäftigten über die Zeit zu verteilen. In gro-
ßen Umbruchsituationen müssen aber in kurzer Zeit 
ganze Belegschaften weitergebildet werden, um 
die Transformation zu bewältigen. Ein Beispiel ist 
der Übergang zur Elektromobilität in der Automo-
bilindustrie, der die Fertigungsstrukturen in einigen 
Werken der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer 
grundlegend verändert (siehe Kasten 1). Dieses Bei-
spiel belegt, dass Weiterbildung in der Transforma-
tion nicht nur eine technische Aufgabe der Vermitt-
lung neuer Fähigkeiten ist. Der Abbau von Ängsten, 
die Beratung und die Überzeugung von neuen Ent-
wicklungsmöglichkeiten, aber auch Angebote für ein 
sozialverträgliches Ausscheiden für die überforderten 
Älteren sind die Voraussetzung für das Gelingen von 
Transformationen. Ebenso deutlich wird, dass Volks-
wagen – wie auch viele andere Unternehmen – durch-
aus in der Lage ist, die erheblichen Aufwendungen 
für den Umbau der Werke und die Aus- und Weiter-
bildung der Beschäftigten selbst zu tragen. Da sie 
später von den Erträgen der Transformation profitie-
ren, gehört die Finanzierung dieser Investitionen auch 
ordnungspolitisch zu ihren Aufgaben und sollte nicht 
durch öffentliche Mittel erfolgen. 

Kasten 1: Transformation und Weiterbildung: Das Beispiel Volkswagen in Braunschweig

Am Braunschweiger Standort von Volkswagen 
lief die Fertigung von Kunststoffteilen und mecha-
nischer Produkte aus, wodurch 625 Arbeitsplätze 
verloren gingen. Gleichzeitig entstanden rund 600 
neue Arbeitsplätze im Bereich Batteriesystemferti-
gung. Hinzu kommen weitere 100 Arbeitsplätze in 
der Instandhaltung. Ohne eine Weiterbildung, die 
wegen des Umgangs mit Hochvoltaggregaten aus 
Sicherheitsgründen mit einer Prüfung abgeschlos-
sen werden muss, war eine Besetzung der neuen 
Arbeitsplätze im Betrieb nicht möglich. 

Die Beschäftigten wurden in einem Transformations-
büro individuell beraten. Dazu gehörten detaillierte 
Informationen über die neue Fertigung, die Erstellung 
individueller Qualifikationsprofile, die individuelle 
Beratung, einschließlich Gesprächen über Beden-
ken und Unsicherheiten, sowie die Besichtigung 
der neuen Fertigung. Eins-zu-eins-Versetzungen 
waren allerdings vielfach nicht möglich, da ein Teil 
der Beschäftigten für die Qualifizierung nicht infrage 
kam oder trotz intensiver Beratung auch durch die 
Betriebsräte nicht zu gewinnen war. Zudem wurden 
im ganzen Werk Altersteilzeitmodelle angeboten 

und von 50 Prozent der Berechtigten angenommen, 
was Nachbesetzungen im ganzen Werk veranlasste. 
Eine der größten Befürchtungen der nicht lernge-
wohnten Betroffenen war, die aus Sicherheitsgrün-
den (Umgang mit einer Hochvoltanlage) notwendige 
Prüfung am Ende der Weiterbildung nicht zu beste-
hen. Deshalb kam es zu Kettenversetzungen, von 
denen mit rund 1.300 Beschäftigten deutlich mehr 
Personen betroffen waren, als es rein rechnerisch 
zur Besetzung der neuen Arbeitsplätze notwendig 
gewesen wäre. 
Der Konzern stellte für die Weiterbildungsmaßnah-
men im Konzern (andere Werke sind auch betroffen) 
ein Transformationsbudget in Höhe von 165 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Die Standorte mussten 
sich um Mittel aus diesem Topf bewerben. Erstattet 
wurden die Kosten der Weiterbildung, nicht aber 
die Lohnausfallkosten, die jeder Betrieb selbst zu 
tragen hatte. Jeder Beschäftigte in Braunschweig, 
der in die Batteriesystemfertigung wechselte, nahm 
zunächst an einer zweitägigen «Fit-for-change-Maß-
nahme» teil, in der es um das «Lernen Erlernen» und 
die Motivierung zur Weiterbildung ging. Es folgte 
eine 22-tägige Qualifizierung zur Elektrofachkraft. Da 
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Volkswagen in Europa insgesamt fünf neue Batterie-
fertigungen plant, übernahm die «Lean Academy» 
des Konzerns die Koordinierung der Maßnahmen, 
mit großen Synergieeffekten. Parallel dazu wur-
den Zweitagesseminare zum «Lernen Erlernen» für 
andere Beschäftigte, die sich fachlich weiterbilden 
wollten, und Zweitagesseminare für Führungskräfte 
und Sachbearbeiter*innen, die die neuen Prozesse 
organisieren und anleiten sollen, durchgeführt. Die 

Qualifizierung folgte dem Hochlauf der Batteriemon-
tage in den Jahren 2017 bis 2020 (Abbildung 4). Die 
Weiterbildung für die Batteriefertigung wurde 2020 
nicht wegen Corona unterbrochen, da sie als busi-
ness essential eingeordnet wurde. Allerdings wurde 
das Hygienekonzept komplett überarbeitet (kleinere 
Gruppen, täglicher Selbsttest der Teilnehmer*innen 
etc.). Es wurden eigene digitale Elemente, wie zum 
Beispiel Erklärvideos, entwickelt.

Abbildung 4: Mitarbeit in Weiterbildung und Qualifizierungstage bei Volkswagen Braunschweig 
2017 bis 2020

Quelle: Volkswagen AG

Die Weiterbildung Beschäftigter ist grundsätzlich 
Aufgabe der Betriebe und muss auch von diesen 
finanziert werden. Da allerdings die Unternehmen 
bestimmte Gruppen wie gering Qualifizierte oder 
Ältere vielfach nicht weiterbilden und diese dann im 
Falle von Entlassungen als Langzeitarbeitslose die 
öffentlichen Kassen belasten, wurden die öffentli-
chen Zuschüsse für diese Zielgruppen schrittweise 
ausgebaut. Kleinere und mittlere Betriebe, die unter-
durchschnittlich weiterbilden, erhalten dabei eine 
höhere Förderung als größere Betriebe (Abbildung 5). 
Falls ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung 
zur Weiterbildung abgeschlossen wurde, erhöht sich 
die Förderung. Damit soll ein Anreiz für sozialpart-
nerschaftliche Verhandlungen und Vereinbarungen 
gesetzt werden. Die Förderung ist an bestimmte Kri-
terien gebunden. So müssen die Weiterbildungsmaß-
nahmen mindestens 120 Stunden umfassen, von 
externen Trägern durchgeführt werden, zudem dür-
fen nicht nur betriebsspezifische Qualifikationen für 
den aktuellen Arbeitsplatz vermittelt werden. Diese 

Vorgaben sollen verhindern, dass die Unternehmen 
die Finanzierung ihrer betrieblich notwendigen Maß-
nahmen auf die Bundesagentur für Arbeit abwälzen, 
und sicherstellen, dass die Weiterbildungsmaßnah-
men Substanz haben und auch auf dem externen 
Arbeitsmarkt verwertbar sind. 
In tiefen Strukturkrisen wird diese öffentliche Unter-
stützung nicht ausreichen. Die IG Metall hat daher 
die Einführung eines Transformationskurzarbeiter-
gelds für die Qualifizierung von Beschäftigten in von 
Strukturbrüchen betroffenen Betrieben vorgeschla-
gen. Dieser Vorschlag lehnt sich an die Erfahrungen 
mit Weiterbildung während des Kurzarbeitergeld-
bezugs in der Finanzkrise 2008--2009 an (IG Metall 
2019) und hat Eingang in die Koalitionsvereinbarung 
der Ampelregierung gefunden. Dieses Kurzarbeiter-
geld soll bei einem massiven Arbeitsausfall während 
einer betrieblichen Transformation zum Einsatz kom-
men. Sein Zweck ist, mit Qualifikationsmaßnahmen 
die Zeit bis zum Wiederanlaufen der veränderten Pro-
duktion zu überbrücken. 
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4.2  ENTLASSUNGEN  DURCH  TEMPORÄRE 
ARBEITSZEITVERKÜRZUNGEN VERHINDERN

Die Potenziale temporärer Arbeitszeitverkürzungen 
zur Vermeidung von Entlassungen sind in der Finanz- 
und der Corona-Krise sichtbar geworden. Trotz eines 
starken Einbruchs des Bruttosozialprodukts konnte in 
beiden Krisen durch Kurzarbeit – zum Teil in Verbin-
dung mit dem Abbau von Überstunden und Arbeits-
zeitguthaben – Massenarbeitslosigkeit vermieden 
werden. Kurzarbeitergeld wird allerdings nur bei vor-
rübergehendem Arbeitsausfall und nicht bei einem 
dauerhaften Auftragsrückgang in Strukturkrisen von 
Branchen oder Betrieben gezahlt. Ein längerfristiger 
Auftragsrückgang, bei dem Kurzarbeit nicht mehr 

greift, kann durch eine Verkürzung der Regelarbeits-
zeit überbrückt werden.
Nach den guten Erfahrungen mit der Einführung der 
Vier-Tage-Woche zur Rettung von 30.000 Arbeitsplät-
zen bei Volkswagen haben die Sozialpartner in fast 
allen Branchentarifverträgen die Möglichkeit einer 
temporären Verkürzung der Regelarbeitszeit vorgese-
hen. In der Regel wird kein Lohnausgleich für die Ver-
kürzung der Arbeitszeit gezahlt. In einzelnen Fällen 
konnte ein Teillohnausgleich ausgehandelt werden. 
In vielen Krisenbetrieben wurde über Änderungstarif-
verträge diese Möglichkeit genutzt, um Entlassungen 
zu vermeiden oder auch die Übernahme von Auszu-
bildenden zu gewährleisten. In Tabelle 5 sind einige 
neuere Beispiele aus der Metall- und Elektroindustrie 

Abbildung 5: Förderung betrieblicher Weiterbildung durch die Bundesagentur für Arbeit

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2018 
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Tabelle 4: Korridor für die vorübergehende Absenkung der tariflichen Wochenarbeitszeit (in Stunden) 

Branche Wochenarbeitszeit Absenkung�auf

Bankgewerbe 39 31

Chemie�West 37,5 35–40 (Korridor)

Druck�West/Ost 35/38 30/33

Eisen-�und�Stahl�Niedersachsen,�Bremen,�NRW 35 35–30

Metall�West/Ost 35/38 30/33

Papierverarbeitung�West/Ost 35/37 29/31

Textil/Bekleidung�West/�
Textil�Ost

37/40
um 130 Std. pro Jahr/ 

6,75 % der Jahresarbeitszeit

Versicherungen 38 30

Quelle: Absenger u. a. 2014: 16 (WSI-Tarifarchiv)
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aufgelistet. Die temporären Arbeitszeitverkürzungen 
sind immer mit dem Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen verbunden. Die Transformation, aber 
auch der Personalabbau durch Rationalisierungs-
maßnahmen oder Verlagerungen hat die Debatte um 
Arbeitszeitverkürzungen wiederbelebt. Der IG-Me-
tall-Vorsitzende Jörg Hoffmann schlug die vorüberge-
hende Einführung einer Vier-Tage-Woche mit einem 
Lohnausgleich vor. In der Tarifrunde 2021 wurde ein 
solcher Lohnausgleich erstmals für die Fläche aus-
gehandelt. Neu ist an diesem Modell insbesondere, 
dass der Arbeitgeber bei längeren Arbeitszeitabsen-
kungen einen Zuschlag zahlt:
–  Ab dem 13. Monat wird bei einer Absenkung auf 

32 Wochenstunden ein Zuschlag von 25 Prozent 
eines Stundenentgelts gezahlt.

–  Ab dem 25. Monat wird bei einer Absenkung auf 
32 Wochenstunden ein Zuschlag von 50 Prozent 
eines Stundenentgelts gezahlt. Bei einer Absen-

kung auf 33 Stunden beträgt der Zuschlag ab dem 
25. Monat 25 Prozent eines Stundenentgelts.3

Vor allem in Branchen mit guten Tariflöhnen, in denen 
sich Beschäftigte kürzere Arbeitszeiten auch «leis-
ten» können, lassen sich Arbeitsplätze über eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit sichern. Die meisten Unter-
nehmen ebenso wie die Mehrheit der Beschäftigten 
wollen allerdings nach der Krise wieder schnell zur 
Regelarbeitszeit zurückkehren, die Beschäftigten aus 
Einkommensgründen und die Unternehmen, um bei 
einer weiteren Krise wieder Flexibilitätsspielräume zu 
haben. Denkbar ist aber auch eine dauerhaft gerin-
gere Arbeitszeit, ohne die bei steigender Produktivi-
tät langfristig Vollbeschäftigung nur schwerlich gesi-
chert werden kann. Die Transformation kann damit 
Auslöser einer neuen Phase der Arbeitszeitverkürzun-
gen sein, mit einer kurzen Vollzeit zwischen 30 und 
35 Wochenstunden. 

Tabelle 5: Ausgewählte Tarifvereinbarungen zur Beschäftigungssicherung  
in der Metall- und Elektroindustrie

Unternehmen Beschäftigungssicherung Arbeitszeitverkürzung Sonstige�Regelungen

Daimler: Verwaltung  
und produktionsnahe  
Bereiche 

Eckpunkte für einen  
unternehmensbezogenen 
Ergänzungstarifvertrag

Keine betriebsbedingten 
Kündigungen und  
Standortschließungen  
bis�2030

Verkürzung�der�Wochen�arbeits�-
zeit um zwei Stunden ohne Lohn-
ausgleich (1.10.2020 bis 30.9.2021)

Tarifliche�Zusatzentgelt�2021 wird 
verpflichtend in bezahlte Freistel-
lungstage verwandelt

Wegfall�der�Ergebnisbeteiligung 
für 2020

ZF�Friedrichshafen: 
50.000 Beschäftigte  
im Inland

«Tarifvertrag�Transfor-
mation» Unternehmens-
bezogener Ergänzungs-
tarifvertrag 

Keine betriebsbedingten 
Kündigungen und  
Standortschließungen  
bis�Ende�2022

Betriebliche�Verkürzung��
der�Arbeitszeit�nach�dem��
Tarifvertrag�Beschäftigungs-
sicherung auf bis zu  
30 Stunden pro Woche

Nutzung von Kurzarbeit,��
Zeitkonten�und�Altersteilzeit

Einmalige�Streichung�des�tarif-
lichen�Zusatzentgelts�(T-Zug-B)��
von 400 Euro in 2020

Übernahme aller Ausgebildeten 
und dual Studierenden 

Unternehmensweit einheitliche 
Aufstockung�des�Kurzarbeiter-
geldes auf 80 bis 97 % des Netto-
einkommens je nach Umfang  
und Art der Kurzarbeit

Verbesserte Regelungen  
zur Altersteilzeit

Gemeinsame Entwicklung eines 
«Zielbildes»�für�jeden�Standort  
zwischen Standortleitung und  
Betriebsrat

Bosch: 35.000 Beschäf-
tigte in den Bereichen 
Entwicklung, Forschung, 
Vertrieb, Verwaltung

Unternehmensbezogener 
Ergänzungstarif�vertrag�

Keine betriebsbedingten 
Kündigungen und bis��
Ende�2022

Verkürzung�der�Arbeitszeit zwi-
schen 8,57 % (Beschäftigte mit  
35 und weniger Wochenstunden 
und 10 % (Beschöftigte mit mehr 
als 35 Wochenstunden)  
(1.08. bis 31.12.2020)

Teillohnausgleich durch  
Auf stockung des Weihnachts-
geldes

Quelle: Schulten/WSI-Tarifarchiv 2020: 22

3 Siehe www.gesamtmetall.de/tarifpolitik/tarifrunden/me-tarifabschluss-2021.
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4.3  MITBESTIMMUNG STRATEGISCH NUTZEN

Wie die Arbeitsbedingungen der Zukunft aussehen, 
ergibt sich nicht automatisch aus der technologischen 
Entwicklung. Die neuen digitalen Technologien kön-
nen sowohl zur Entleerung und Verdichtung der Arbeit 
als auch zur Erweiterung der Handlungsspielräume 
der Beschäftigten und der Verbesserung der Arbeits-
bedingungen genutzt werden (Hirsch-Kreinsen 2015). 
Es können Beschäftigte für die neuen Aufgaben quali-
fiziert werden oder man entlässt Teile der Belegschaft 
und deckt den Qualifizierungsbedarf durch Neuein-
stellungen. Welche Ansätze sich im Strukturwandel 
durchsetzen, hängt nicht zuletzt von der Beteiligung 
der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen 
an den betrieblichen Veränderungsprozessen ab. 
Nur wenn sie frühzeitig in die Planungen einbezogen 
werden, haben sie die Chance, eigene Gestaltungs-
vorschläge zu entwickeln. Ansonsten bleibt ihnen nur 
die undankbare Aufgabe, zu versuchen, die negativen 
Folgen der nicht mit ihnen abgestimmten Persona-
lentscheidungen abzufedern. 
Die Gewerkschaften und Betriebsräte haben sich 
im Strukturwandel der letzten Jahrzehnte aufgrund 
unzureichender und verspäteter Unterrichtung von-
seiten der Unternehmensleitungen, aber auch auf-
grund der Fokussierung auf ihre Rolle als «sozialer 
Beschützer» (Widuckel 2021: 158) häufig nur auf die 
sozialverträgliche Abfederung betrieblicher Entwick-
lungen konzentriert. Gut ausgestattete Sozialpläne 
halfen in vielen vor allem größeren Betrieben dabei, 
soziale Härten zu vermeiden. Gleichzeitig wuchs aber 
der Druck auf die Gewerkschaften, Tarifabweichun-
gen zuzustimmen und damit Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten zu ermöglichen, vorrü-
bergehend ihre Kosten zu senken. Dabei machten die 
Gewerkschaften die ernüchternde Erfahrung, dass 
ihre Konzessionen von den Unternehmen oftmals 

nicht für eine strategische Neuaufstellung und die 
Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells 
genutzt wurden, sondern vielfach nur als kurzfristiges 
Instrument zur Krisenbewältigung.
Aus der Defensivsituation herauszukommen war das 
Ziel mehrerer experimenteller Projekte der Gewerk-
schaften. Zu nennen sind etwa das Projekt «Besser 
statt billiger», das Alternativen zum Outsourcing 
entwickelte (Lehndorff u. a. 2010), oder das gemein-
same Projekt mehrerer Industriegewerkschaften mit 
dem Titel «Arbeit 2020» in Nordrhein-Westfalen. Am 
Anfang von «Arbeit 2020» wurden mit Unterstützung 
externer Berater*innen, die über öffentliche Mit-
tel finanziert wurden, zunächst die aktuellen und zu 
erwartenden Umbruchprozesse untersucht. Betriebs-
landkarten bildeten in einfacher Form die Risiken und 
Gefährdungen für die Betriebe und ihre Beschäftigten 
ab. Die Kooperation mit den Unternehmensleitungen 
wurde in «Letters of Intent» festgehalten. Viele Unter-
nehmensleitungen waren sehr aufgeschlossen und 
interessiert an dieser Form der Zusammenarbeit, da 
sie selbst noch keine Antworten auf die Zukunftsher-
ausforderungen hatten. 
Auf Basis der Bestandsaufnahmen schloss man 
in einem Teil der beteiligten Betriebe sogenannte 
Zukunftsvereinbarungen ab, die künftige Verhand-
lungsthemen wie Arbeitszeitflexibilisierung, Datensi-
cherheit, Projektmanagement, Führung, Gesundheits-
management und Belastungsabbau, die früh zeitige 
Einbeziehung der Betriebsräte sowie die Information 
und Beteiligung der Beschäftigten vorsahen. Einige 
Zukunftsvereinbarungen beinhalteten auch schon 
konkrete Handlungsschritte wie etwa den Ausbau der 
Berufsausbildung oder die Feststellung des individu-
ellen Qualifizierungsbedarfs. In allen Vereinbarungen 
wurde die weitere gemeinsame Arbeit geregelt. Ver-
einbarte Themen sollten über paritätische Kommissio-
nen, die regelmäßig tagen, abgearbeitet werden. 

Tabelle 6: Beispiele von Zukunftsvereinbarungen in der Metall- und Elektroindustrie 

Betrieb zentrale�Inhalte

Möbel Weiterbildung, Ausbildung, Transparenz und Information, Arbeits- und Unfallschutz 

Automobilteile�3 Weiterbildung, Beteiligung des Betriebsrats an neuen Projekten, Datensicherheit

Elektrotechnik�2
Unternehmenskultur und Führung, Leitbild «attraktiver Arbeitgeber», strategische 
Personalplanung und -entwicklung, Arbeitszeitflexibilisierung, Projekt- und 
Gesundheitsmanagement, IT und Datenschutz, Unternehmensentwicklung 

Automationstechnik Weiterbildung

Anlagenbau�1
Beteiligung der Beschäftigten, Weiterbildung, Entgelt, Gefährdungsanalyse  
und Belastungsabbau, Kommunikation 4.0, Beschäftigungssicherung

Elektrotechnik�3 Weiterbildung, Datensicherheit, Beteiligung des Betriebsrats an neuen Projekten

Metallverarbeitung
Leitbildung und Wertverständnis, Führungs- und Kompetenzentwicklung, 
Projektmanagement und Beteiligung der Beschäftigten

Quelle: Bosch u. a. 2020: 17
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Durch diese Projekte hat sich die Rolle der Gewerk-
schaften und Betriebsräte grundlegend geändert. Sie 
sind nicht nur «soziale Beschützer», sondern auch 
«Protagonist einer sozial-partizipativen Transforma-
tion» (Widuckel 2021: 158). Die IG Metall versucht, 
diesen Ansatz in die Fläche zu bringen, indem sie 
viele ihrer Funktionäre zu Veränderungsmoderato-
ren ausbildet, die die Betriebsräte in partizipativen 
Projekten unterstützen sollen. In der Tarifrunde 2021 
wurde erstmalig ein tarifpolitischer Rahmen für den 
Abschluss solcher Zukunftsvereinbarungen in Trans-
formationsprozessen geschaffen. Danach besteht 
zwar kein Einigungszwang, aber eine Verhandlungs-

verpflichtung, eventuell unter Hinzuziehung einer 
externen Moderation. 
Was aber eine echte Partizipation verhindert, ist die 
unzureichende Ressourcenausstattung. Die Gewerk-
schaften werden mit ihren begrenzten Mitteln keine 
mit den in den Modellprojekten vergleichbare intensive 
Beratung der Betriebsräte leisten können. Eine öffent-
liche Finanzierung von Transformationsagenturen, die 
diese Beratung übernehmen könnten, wäre dringend 
notwendig, vor allem angesichts der enormen For-
schungs- und Entwicklungsmittel, die den Unterneh-
men und ihren Netzwerken durch die großen Techno-
logieprogramme zur Verfügung gestellt werden.

5  INVESTIVE ARBEITSMARKTPOLITIK 

Die vom Strukturwandel Betroffenen müssen durch 
Beratung und Qualifizierung befähigt werden, eine 
andere gleich- oder höherwertige Tätigkeit auszuüben. 
Ziel ist die nachhaltige Beschäftigung in qualifizierter 
Arbeit, wenn notwendig mithilfe einer Weiterbildung 
(train first), und nicht die schnelle Vermittlung auf 
jeden verfügbaren Arbeitsplatz, wie das Work-first-Pa-
radigma der Hartz-Gesetze es vorsah. Mit dem 
Work-first-Paradigma der Hartz-Gesetze wurden die 
Arbeitsbehörden am unteren Einkommensende zu 
Gehilfen der Unternehmen im Niedriglohnsektor. Mit 
der Drohkulisse von Sanktionen zwangen sie Beschäf-
tigte auf schlecht bezahlte und wenig stabile Arbeits-
plätze mit oft nicht tragbaren Arbeitsbelastungen. 
Infolge der Instabilität dieser Arbeitsplätze wurden 
diese schnell vermittelten «Kunden» oft bald wieder 
erwerbslos. Eine investive Arbeitsmarktpolitik hilft hin-
gegen, solche Drehtüreffekte und den Fachkräfteman-
gel in der Transformation zu vermeiden (Bosch 2019). 
Im Folgenden sollen zunächst die Rolle der Weiter-
bildung in der Arbeitsmarktpolitik und die finanzielle 
Ausstattung der Maßnahmen erörtert werden (Kapi-
tel 5.1). Danach werden die Aufgaben und Aktivitä-
ten von Transfergesellschaften, die zur Förderung des 
Übergangs in eine neue Beschäftigung Sozialplanmit-
tel des alten Betriebs mit Mitteln der Bundesagentur 
für Arbeit kombinieren können, und regionalen Trans-
formationsnetzwerken zum Aufbau von Ersatzar-
beitsplätzen vorgestellt (Kapitel 5.2). 

5.1  VORRANG DER WEITERBILDUNG  
VOR DER SCHNELLEN VERMITTLUNG

In der Bundesrepublik Deutschland hat der Staat 
spätestens mit der Verabschiedung des Arbeitsför-
derungsgesetzes von 1969 die Verantwortung für die 

Weiterbildung der vom Strukturwandel betroffenen 
Beschäftigten übernommen. Der Kreis der Begüns-
tigten wurde weit gezogen und war nicht auf Bei-
tragszahler*innen beschränkt. Anfangs wurde sogar 
ein Studium an Hochschulen gefördert. Die finanziel-
len Anreize für eine Teilnahme insbesondere an länge-
ren abschlussbezogenen Maßnahmen waren hoch. 
Das während einer Weiterbildung gezahlte Unter-
haltsgeld (UHG) lag in den ersten sechs Monaten 
einer Maßnahme bei 81,25 Prozent des vorherigen 
Nettogehalts und erhöhte sich bei längeren Maßnah-
men auf 87,5 Prozent (Bosch 2017).
In den folgenden Jahrzehnten wurden die Leistun-
gen vor allem zur Haushaltssanierung reduziert. Das 
Unterhaltsgeld wurde schrittweise auf das Niveau des 
Arbeitslosengelds abgesenkt. Die Förderung einer 
Aufstiegsfortbildung wurde erst zur Kann-Leistung 
und dann ganz abgeschafft. Gefördert wurden nur 
noch Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte. 
Nach der Wiedervereinigung, in den Jahren 1991 
und 1992, begannen jeweils fast 900.000 Ostdeut-
sche eine berufliche Weiterbildung. Für eine qualitativ 
befriedigende Weiterbildungspolitik fehlte aber nicht 
nur die Infrastruktur. Es war in dieser Umbruchsitua-
tion auch unmöglich, die Qualität der angebotenen 
Maßnahmen, an denen viele Träger gut verdienten, zu 
sichern und aufgrund unzureichender Marktsignale 
sinnvoll zu planen. Von dem durch diese teilweise 
fragwürdigen Massenveranstaltungen verursachten 
Imageverlust hat sich die Weiterbildungspolitik lange 
nicht erholen können. 
Trotz aller Einschränkungen wurde zwischen 1969 
und 2002 der arbeitsmarktpolitische Nutzen von 
Weiterbildung nicht infrage gestellt. Die Kürzungen 
wurden eher bedauert und mit Verweisen auf die 
Haushaltslage gerechtfertigt. Mit den Hartz-Gesetzen 
kam es jedoch zu einem Paradigmenwechsel in der 



21

Arbeitsmarktpolitik. Aufgrund der negativen Erfah-
rungen mit den schlecht geplanten Massenumschu-
lungen in Ostdeutschland geriet Weiterbildung in den 
Verdacht, von der Arbeitssuche nach den eigentlich 
vorhandenen Arbeitsplätzen abzuhalten. Weiterbil-
dung wurde finanziell immer weniger attraktiv aus-
gestaltet und den Arbeitslosen, vor allem den Lang-
zeitarbeitslosen im Sozialgesetzbuch II (SGB II), kaum 
noch angeboten. In der Folge brachen die Teilneh-
merzahlen ein (Tabelle 7). 
Die drastische Einschränkung der Weiterbildungs-
förderung wurde 2004 wegen der über vier Millionen 
Arbeitslosen und dem großen Reservoir arbeitsloser 
Fachkräfte nicht als Problem gesehen. Die positiven 
Evaluierungsergebnisse der Förderung beruflicher 
Weiterbildung und zunehmende Fachkräfteengpässe 
im folgenden wirtschaftlichen Aufschwung leiteten 
aber erneut einen Politikwandel ein. Das Programm 
«Wegebau» sollte die betriebliche Weiterbildung 
an- und ungelernter Beschäftigter unterstützen. Das 
2007 aufgelegte Programm «Initiative zur Flankierung 
des Strukturwandels» (IFlaS) zielt auf die Unterstüt-
zung abschlussbezogener Weiterbildungen. Mit der 
«Initiative 2. Chance» aus dem Jahr 2013 (jetzt ver-
marktet unter dem Titel «Zukunftsstarter») sollen 
junge Erwachsene für eine Berufsausbildung gewon-
nen werden. Seit der Verabschiedung des Weiter-
bildungsstärkungsgesetzes im Jahr 2016 erhalten 
Teilnehmer*innen abschlussbezogener Maßnahmen 
bei erfolgreicher Zwischen- und Abschlussprüfung 
Geldprämien von bis zu 2.500 Euro. Seit dem Quali-
fizierungschancengesetz von 2018 gibt es ein Recht 
auf eine Weiterbildungsberatung. Das «Arbeit-von-
Morgen-Gesetz» von 2019 erhöhte die Zuschüsse für 

betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen. Außerdem 
sieht das Gesetz eine stärkere, nach Betriebsgröße 
gestaffelte Förderung betrieblicher Weiterbildun-
gen vor. Mit beiden Gesetzen wurde der Vorrang der 
Vermittlung vor einer Weiterbildung, einer der wich-
tigsten Glaubenssätze der Hartz-Gesetze, für Bezie-
her*innen von Arbeitslosengeld I aufgehoben. Nach 
der Koalitionsvereinbarung von 2021 soll der Vermitt-
lungsvorrang auch im Hartz-IV-System aufgehoben 
werden. 
Mittlerweile ist ein Wandel hin zu einer investiven 
Weiterbildungspolitik erkennbar, der allerdings 
immer noch durch die Work-first-Philosophie der 
Hartz-Gesetze geprägt ist. Erstens bleibt eine länger-
fristige Weiterbildung weiterhin finanziell unattrak-
tiv. Zwar wird bei Erfolg eine Weiterbildungsprämie 
gezahlt, der Lebensunterhalt muss aber weiterhin 
mit dem Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II 
bestritten werden. So ist etwa ein Ein-Euro-Job, wie 
ihn das SGB II vorsieht, mit einer Aufwandsentschä-
digung von rund 180 Euro pro Monat4 zusätzlich zum 
Arbeitslosengeld II erheblich attraktiver – was ange-
sichts des wachsenden Bedarfs an Fachkräften eine 
nicht nachzuvollziehende Fehlsteuerung ist. Gerade 
die weiterbildungswilligen und -fähigen Arbeitslosen 
finden derzeit häufig schnell einen einfachen Arbeits-
platz und können sich eine berufliche Weiterbildung, 
vor allem, wenn sie noch eine Familie zu versorgen 
haben, nicht leisten. Dadurch werden Weiterbil-
dungspotenziale verschenkt. Zudem verschlechtern 
sich die Arbeitsmarktchancen von gering Qualifizier-
ten, da sie mit den potenziell Weiterbildungswilligen 
um einfache Arbeitsplätze konkurrieren. 

4 1,50 Euro Aufwandsentschädigung pro Stunde ergeben bei 30 Wochenstunden 180 Euro pro Monat.

Tabelle 7: Entwicklung der Zahl der Teilnehmer*innen an Maßnahmen zur Förderung beruflicher  
Weiterbildung (FbW) ohne Rehabilitanden, nach Kostenträgerschaft 

Zeitraum

insgesamt
darunter

SGB�III SGB�II

FbW�
insgesamt

darunter
FbW�mit�

Abschluss

FbW�
insgesamt

darunter
FbW�mit�

Abschluss

FbW�
insgesamt

darunter
FbW�mit�

Abschluss

2000 356.768 143.660 356.768 143.660 - -

2005 111.744 70.500 93.778 67.406 17.966 3.095

2007 128.386 34.279 63.564 13.726 64.822 20.553

2010 188.360 59.947 96.781 29.523 91.579 30.424

2015 147.588 69.964 84.414 43.679 63.173 26.285

2020 148.416 70.187 101.276 51.046 47.140 19.141

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Die Einkommensrisiken sind einfach zu hoch, um die 
Bereitschaft für eine längerfristige und abschlussbe-
zogene Weiterbildung in den beiden Rechtskreisen 
des SGB III und II zu stärken (Dietz/Osiander 2014: 3). 
Beim Arbeitslosengeld I stürzen die Teilnehmer*in-
nen auf 60 bzw. bei Verheirateten auf 67 Prozent ihres 
vorherigen Nettoeinkommens ab. Beim Arbeitslosen-
geld II (Hartz IV) sind die Verluste vor allem bei Fach-
kräften unter Umständen noch höher. Durch eine 
finanzielle Aufwertung und eine soziale Anerkennung 
arbeitsmarktpolitisch notwendiger Weiterbildungs-
maßnahmen kann man die Transformation beschleu-
nigen und dabei soziale Härten vermeiden. Die mit 
der Koalitionsvereinbarung 2021 beschlossene Auf-
stockung des Arbeitslosengelds I und Arbeitslosen-
gelds II während der Teilnahme an einer geförderten 
Weiterbildung um 150 Euro pro Monat und die Ent-
fristung der Weiterbildungsprämien bei bestandenen 
Prüfungen können förderlich für die Bildungsmotiva-
tion sein. Besser wäre es allerdings, wieder ein eige-
nes Unterhaltsgeld für Weiterbildungsmaßnahmen 
einzuführen, das nicht – wie der Bezug von Arbeitslo-
sengeld – als Stigma empfunden wird. 
Wichtig ist zudem, dass die Förderdauer bei Umschu-
lungen für gering qualifizierte und lernentwöhnte 
Langzeitarbeitslose auf drei Jahre erhöht werden 
kann. Mit der bislang üblichen Begrenzung auf zwei 
Jahre werden Umschulungen im Vergleich zu einer 
Erstausbildung um mindestens ein Drittel verkürzt, 
was zu einer Überforderung dieses Personenkreises 
und damit zum De-facto-Ausschluss lernferner Grup-
pen aus abschlussbezogenen Weiterbildungen führt.
Beide Rechtskreise der Arbeitsmarktpolitik sehen 
keine Altersgrenzen vor.5 Eine Weiterbildung ist also 
für alle Altersgruppen möglich, sofern die Geförder-
ten erwerbsfähig sind und dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stehen. Allerdings kann bei den rentenna-
hen Jahrgängen aus Gründen der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit eine Weiterbildung versagt wer-
den, wenn keine Chance der Verwertbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt mehr besteht.

5.2  TRANSFERGESELLSCHAFTEN UND 
REGIONALE TRANSFORMATIONS NETZWERKE

Die Vorläufer von Transfergesellschaften sind Ende 
der 1980er-Jahre in der alten Bundesrepublik entstan-
den. Auslöser waren die Krisen in wichtigen Branchen 
des verarbeitenden Gewerbes (z. B. Werften, Stahlin-
dustrie, Unterhaltungselektronik). Der Personalabbau 
konnte nicht mehr allein mit den bis dahin üblichen 
Frühpensionierungen abgefedert werden. Zudem 
wurden die Abfindungen in den klassischen Sozial-

plänen zunehmend kritisch gesehen. Die betroffenen 
Großbetriebe hatten oft eine dominierende Stellung 
in ihrem regionalen Arbeitsmarkt, sodass es in der 
Region wenig alternative Beschäftigungsmöglich-
keiten gab. Die Abfindungen waren schnell aufge-
braucht und viele der Entlassenen wurden arbeitslos. 
Andere europäische Länder wie Frankreich, Groß-
britannien oder Schweden hatten mit den gleichen 
Problemen des Personalabbaus zu kämpfen. Dort 
wurden ähnliche Lösungsansätze wie in Deutschland 
diskutiert. Zum einen wollte man in diesen Ländern 
die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, Über-
gänge der Beschäftigten auf neue Arbeitsplätze zu 
organisieren. Zum anderen sollten durch eine aktive 
regionale Strukturpolitik neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Im Idealfall sollten durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen Brücken in eine neu geschaffene 
Beschäftigung innerhalb des gleichen Unternehmens 
oder in der Region gebaut werden. So wurden in meh-
reren Betrieben der Metallindustrie Arbeitskreise zu 
einer «Alternativen Fertigung» gegründet, die neue 
Produktideen entwickeln sollten (siehe z. B. Bosch 
1990; Bosch/Neumann 1991). In den heute bereits 
dicht besetzten und hoch spezialisierten Märkten dau-
ert die Entwicklung marktreifer Produkte allerdings 
mehrere Jahre, sodass sich die erhoffte Synchroni-
sierung von Qualifizierung und dem Aufbau neuer 
Fertigung im selben Unternehmen als Illusion erwies. 
Dieser zeitliche Bruch galt auch für die regionale Struk-
turpolitik. Die Entwicklung ehemaliger Industriestand-
orte über die Aufbereitung alter Flächen, die Förde-
rung von Neugründungen und die Anwerbung neuer 
Unternehmen ist zeitaufwendig und trägt auf dem 
Arbeitsmarkt erst Früchte, wenn die neuen Unterneh-
men auch Erfolg haben und expandieren. Regionale 
Strukturpolitik ist damit eher Beschäftigungspolitik für 
die nachwachsende Generation und eignet sich nicht 
als Krisenpuffer. Kurzfristige Beschäftigungsmöglich-
keiten waren nur beim Rückbau alter Industrieanlagen 
und bei der Flächenaufbereitung zu erwarten. 
Aufgrund der ernüchternden Erfahrungen mit den 
unterschiedlichen Zeithorizonten des Personalabbaus 
und der Schaffung neuer Arbeitsplätze konzentrierte 
man sich auf rein arbeitspolitische Lösungen. Ein zen-
traler Ansatz war der Brückenbau zwischen Betrieben 
mittels Transfergesellschaften (Kasten 2). Dabei geht 
es im Unterschied zur individuellen Vermittlung durch 
die Bundesagentur für Arbeit um eine im Ausgangs-
betrieb ausgehandelte Übergangshilfe für größere 
Gruppen von zur Entlassung anstehenden Beschäf-
tigten, bei der Mittel des abgebenden Unternehmens 
und der Bundesagentur für Arbeit kombiniert werden 
können und bei der die Kündigungsfrist schon für den 
Transfer genutzt wird. 

5 Im Sozialgesetzbuch II sind nach § 7a Leistungen ab dem gesetzlichen Rentenalter ausgeschlossen. 
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In der Praxis gibt es kaum noch Betriebe, die Trans-
fergesellschaften in betriebseigenen Einheiten orga-
nisieren, da in diesen Fällen der Arbeitsvertrag beste-
hen bleibt und der Personalabbau rechtlich schwierig 
wird. Eine Auswertung von 224 Betriebsvereinba-
rungen zu Transfermaßnahmen belegt die großen 
Gestaltungsmöglichkeiten der Betriebspartner. Zum 
Teil wird das Betreuungsangebot bis ins Detail verein-
bart. Zentral sind finanzielle Anreize, die einen Über-
gang in eine andere Beschäftigung beschleunigen, 
wie etwa die vorübergehende Aufstockung niedriger 
Löhne in der Anlernphase im neuen Betrieb (Thann-
heisser/Westermann 2015). 
Der Übergang in eine Transfergesellschaft bietet 
den Beschäftigten gegenüber einer individuellen 
Kündigung mit Abfindung erhebliche Vorteile. Der 
drohende Eintritt der Arbeitslosigkeit wird um bis zu 
zwölf Monate verzögert, ohne dass sich der Anspruch 
auf das Arbeitslosengeld I verringert. In dieser Phase 
kann der Übergang in eine neue Beschäftigung durch 

eine professionelle Betreuung und die Nutzung eines 
vielfältigen Instrumentenkastens erleichtert werden. 
Diese Vorteile realisieren sich allerdings nur bei ent-
sprechender Qualität der Transfergesellschaft. Bei-
spiele schlechter Betreuung und übermäßiger Profit-
orientierung der Dienstleister auf Kosten der Qualität 
haben in einigen Regionen dem Ruf von Transferge-
sellschaften geschadet. Auch für die Unternehmen 
sind Transfergesellschaften aufgrund des damit 
verbundenen Imagegewinns als verantwortlicher 
Arbeitgeber attraktiv. Es können rufschädigende 
Kündigungsschutzklagen vermieden werden. Zudem 
verbessert sich im Vergleich zu Entlassungen die 
Liquidität, da die Löhne und Abfindungen gestreckt 
ausgezahlt werden. Die Forschung zeigt positive Ver-
mittlungserfolge von Transfergesellschaften, fordert 
aber, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, eine 
stärkere Ausrichtung auf längere abschlussbezogene 
Weiterbildungsmaßnahmen (Mühge u. a. 2012). Dass 
mit dem «Arbeit-von-Morgen-Gesetz» vom Mai 2020 

Kasten 2: Transfergesellschaften

Voraussetzung für die Bildung einer Transferge-
sellschaft ist eine Betriebsänderung nach §111 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), die mit 
wesentlichen Nachteilen für die Beschäftigten 
verbunden ist. Dazu zählt die Einschränkung oder 
Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesent-
lichen Betriebsteilen. Beim bloßen Personalab-
bau sind quantitative Grenzen vorgeschrieben. In 
einem Betrieb mit über 600 Arbeitnehmer*innen 
müssen beispielsweise mindestens fünf Prozent 
der Beschäftigten betroffen sein. Der Aufbau einer 
Transfergesellschaft muss in einem Sozialplan ver-
einbart werden. Eine Förderung durch die Bun-
desagentur für Arbeit setzt voraus, dass sich die 
Betriebsparteien vor Abschluss des Sozialplans und 
Interessensausgleichs von der Bundesagentur für 
Arbeit haben beraten lassen. Die Inhalte der Trans-
fergesellschaft werden im Sozialplan vereinbart. 
Die Transfergesellschaft kann als selbstständige 
betriebliche Einheit geführt werden oder es wird 
eine «Dritte Partei», ein auf Transfer spezialisierter 
externer Dienstleister, beauftragt. Das Unterneh-
men schließt mit den betroffenen Beschäftigten 
und der Transfergesellschaft einen dreiseitigen Ver-
trag ab, der das alte Arbeitsverhältnis aufhebt und 
zeitgleich durch einen befristeten Vertrag mit der 
Transfergesellschaft ersetzt wird. 

Die Aufgabe der Transfergesellschaft ist es, ihren 
Beschäftigten Vermittlungsvorschläge bzw. der 
Integration förderliche Maßnahmen zu unterbreiten. 
Dazu zählen Maßnahmen zur Feststellung der Leis-

tungsfähigkeit, der Arbeitsmarktchancen und des 
Qualifikationsbedarfs der Arbeitnehmer*innen (Pro-
filing) oder die gezielte Hilfe bei Bewerbungen, Wei-
terbildungsmaßnahmen, Praktika bei aufnahmebe-
reiten Betrieben und Existenzgründungsberatung. 

Für maximal zwölf Monate wird das sogenannte 
Transferkurzarbeitergeld (TransferKUG) in Höhe 
des Arbeitslosengelds gezahlt. Die Bundesagentur 
für Arbeit finanziert das TransferKUG und 50 Pro-
zent der integrationsfördernden Maßnahmen bis zu 
einer maximalen Höhe von 2.500 Euro pro Beschäf-
tigten. Wenn der Betrieb weniger als 2.500 Euro pro 
Person zahlt, vermindert sich der Zuschuss der Bun-
desagentur entsprechend. Der abgebende Betrieb 
trägt die Betreuungs- und Verwaltungskosten der 
Transfergesellschaft und stockt in den meisten Fäl-
len das TransferKUG auf. Durch den direkten Über-
gang in die Transfergesellschaft entfallen die Lohn-
kosten während der Kündigungsfristen, sodass die 
damit eingesparten Summen zusammen mit weite-
ren Mitteln des abgebenden Unternehmens in die 
Finanzierung der Transfergesellschaft fließen. 

Die gesamte Konstruktion der Transfergesellschaf-
ten ist auf die Vermittlung in andere Betriebe aus-
gelegt. Das TransferKUG wird daher nicht gezahlt, 
wenn eine Rückversetzung in den alten Betrieb oder 
andere zum gleichen Unternehmen gehörende 
Betriebe geplant ist. Wenn der Transfer nicht gelingt 
und im alten Betrieb sich neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten ergeben, ist aber die Rückkehr möglich.



24

Weiterbildungsmaßnahmen auch über den Bestand 
der Transfergesellschaften hinaus gefördert werden 
können, erleichtert eine investive Ausgestaltung der 
Betriebsübergänge.6

Die Transformation eröffnet neue Chancen, um regio-
nale Struktur- mit Arbeitsmarktpolitik zu verknüpfen, 
da sich die heutige Ausgangssituation von der des 
massenhaften Personalabbaus in den 1980er- und 
1990er-Jahren in mehrfacher Hinsicht grundsätzlich 
unterscheidet. Erstens bauen die von der Transfor-
mation betroffenen großen Unternehmen, etwa in 
der Automobilindustrie, nicht nur Beschäftigung ab. 
Sie investieren gleichzeitig an anderer Stelle in neue 
Beschäftigung (siehe Kasten 1 in Kapitel 4.2). Zwei-
tens muss auch im Umfeld der von der Transforma-
tion betroffenen Unternehmen in erheblichem Maß 
investiert werden. Man denke nur an den Aufbau der 
Ladestationen für Elektroautos oder an den Aufbau 
der Wasserstoffproduktion für die Stahl- und Alumini-
umindustrie (Blöcker 2022a u. 2022b). Drittens erfolgt 
die Transformation schrittweise und in größeren Zeit-
räumen als der damalige Personalabbau, der keine 
Zeit zum Aufbau neuer Arbeitsplätze ließ. Viertens 
hat sich der Arbeitsmarkt grundlegend gewandelt. 
Überall fehlen Fachkräfte, sodass Personalübergänge 
in der Region über direkte Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen oder über Transformationsgesellschaf-
ten leichter zu organisieren sind als bei hoher Arbeits-
losigkeit.
Diese Ausgangsbedingungen bieten die Chance für 
einen neuen Anlauf in der regionalen Strukturpolitik. 
Der Zeitraum der Transformation, der mit seinen per-
sonalpolitisch relevanten Entscheidungen bis weit in 
die 2030er-Jahre reichen wird, eröffnet beträchtliche 
Handlungsspielräume für den Aufbau von Ersatzar-
beitsplätzen in den betroffenen Regionen. Dazu müs-
sen die Personalbedarfe der regionalen Wirtschaft in 

den kommenden Jahren ermittelt und die Vorausset-
zungen für Ersatzinvestitionen hergestellt werden. Zu 
den arbeitspolitischen relevanten Standortbedingun-
gen zählen ausreichende Aus- und Weiterbildungska-
pazitäten in den für die Region wichtigen Beschäfti-
gungsfeldern. Zur Vermeidung hoher Lohnverluste 
beim Betriebswechsel müssen auch neue Herausfor-
derungen wie die Erhöhung der Tarifbindung in der 
Region und die Sicherung der Tarifbindung der neu 
angesiedelten Betriebe (vgl. Kapitel 9) angegangen 
werden. 
Mit den traditionellen arbeitsteiligen Strukturen vor 
Ort lässt sich diese Aufgabe nicht bewältigen. Für 
die regionale Transformation müssen gut ausgestat-
tete regionale Netzwerke geschaffen werden, die die 
Akteure zusammenbringen, Ideen generieren und 
sie operationalisieren und umsetzen. Der Zukunfts-
fonds Automobilindustrie stellt für den Aufbau sol-
cher regionalen Netzwerke Mittel zur Verfügung. 
Um sicherzustellen, dass auch die arbeitspolitischen 
Themen der Transformation, die traditionell nur eine 
geringe Rolle im Denken der regionalen Wirtschafts-
förderer spielen, aufgegriffen werden, ist eine aktive 
Beteiligung der Gewerkschaften notwendig. Zudem 
bietet sich dann auch die Chance, über die Nutzung 
der betrieblichen Mitbestimmung die großen Unter-
nehmen in der Region als Investoren zu gewinnen. 
Die IG Metall hat sich daher als Konsortialpartner7 
bislang an drei regionalen Projekten (Saarland, Süd-
westfalen, Südostniedersachsen) beteiligt, die mitt-
lerweile vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWi) genehmigt wurden (Kasten 3; 
Blöcker 2022a). Die IG Metall wird diese neue Rolle 
in der Regionalpolitik nur in enger Kooperation mit 
den betrieblichen Experten*innen in den Unterneh-
men und den anderen Netzwerkakteuren ausfüllen 
können.

6 Zuvor waren solche über den Bestand der Transfergesellschaften hinaus reichende Umschulungsmaßnahmen nur für Arbeitnehmer*innen ab 
45 Jahren und für an- und ungelernte Teilnehmer*innen möglich (Mühge 2017).

7 Konsortialpartner regeln die Grundsätze der Zusammenarbeit in einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung.
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Kasten 3: Transformationsnetzwerke in der Automobilindustrie

Mit dem Zukunftsfonds Automobilindustrie unter-
stützt das BMWi die Transformation dieser Branche 
mit einer Milliarde Euro im Zeitraum 2021 bis 2025.8 
Davon sind 340 Millionen Euro für die Finanzierung 
regionaler Transformationsnetzwerke vorgesehen, 
die die relevanten Akteure vor Ort zusammenbrin-
gen und regionale Transformationsstrategien entwi-
ckeln sollen. Weiterhin sollen Transformations-Hubs 
gefördert werden, die sich auf bestimmte Themen-
bereiche und Wertschöpfungsketten fokussieren. 
So soll der Wissenstransfer insbesondere hin zu klei-
neren und mittleren Unternehmen (KMU) verbessert 
werden. In sogenannten Transformationsprojekten 
können die gewonnenen Erkenntnisse der KMU in 
die Praxis umgesetzt werden. Um auch die Beschäf-
tigten bestmöglich auf die Transformation vorzube-
reiten, wird die Entwicklung neuer Weiterbildungs-
konzepte für Berufe und Tätigkeiten gefördert, die 
mit dem Thema «Mobilität der Zukunft» im Zusam-
menhang stehen. 

Ein Beispiel für ein solches Netzwerk ist das «Re-
gionale Transformationsnetzwerk Südostnieder-
sachsen zur Entwicklung einer regionalen Trans- 
 formationsstrategie in der Fahrzeug- und Zu liefer-
industrie» (ReTraSON), das auf Initiative der IG- 
Metall-Geschäftsstellen Braunschweig, Wolfsburg 
und Salzgitter-Peine beantragt wurde. Es wird vom 
BMWi mit 7,6 Millionen Euro für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2025 geför-
dert. Die Aufgaben werden so beschrieben: «Das 
Transformationsnetzwerk richtet sich an die regi-
onale Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften, 
Politik, Verwaltung, Verbände und Gesellschaft. 
Der Aufbau eines Netzwerkmanagements als 
Informations-, Kommunikations- und Koordinati-

onsdrehscheibe aller Projektbeteiligen und Partner 
[ist] dabei der erste konkrete Schritt im Projektver-
lauf. Eine wesentliche Aufgabe liegt in einem effi-
zienten Schnittstellenmanagement, das sich auf 
alle Handlungs-, Akteurs- und Organisationsebe-
nen bezieht. So fungiert die Allianz für die Region 
unter anderem als zentraler Ansprechpartner für 
alle externen und internen Anfragen, koordiniert die 
Beziehungen der Akteure sowie der strategischen 
Partner untereinander und führt die verschiedenen 
Aufgabenstellungen aus den geplanten Arbeitspa-
keten zusammen, die in den weiteren fünf Projekt-
phasen anstehen. Insbesondere im Aktionsfeld 
‹Zukunftsbild› befassen sich die Akteure mit den 
vier Bereichen Kommune, Wirtschaft, Arbeit und 
Gesellschaft. Für jeden Bereich entwickeln sie 
einen Leitfaden und eine Handlungsempfehlung, 
die zusammen mit den vorgelagerten Aktionsfel-
dern die zentrale Transformationsstrategie bildet. 
Die Strategie stellen die Projektpartner auf einer 
Abschlussveranstaltung voraussichtlich Mitte Juni 
2025 der Öffentlichkeit vor.»9

Das Netzwerk ist bei der «Allianz für die Region»10 
angesiedelt, einem großen Netzwerk in Südost-
niedersachsen mit 40 Partnern, darunter die Kom-
munen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, 
Kammern, Wissenschaftseinrichtungen, Arbeitsbe-
hörden und einzelne Unternehmen. Durch die Ein-
bettung in ein schon bestehendes regionales Netz-
werk, das gleichzeitig mehrere andere regionale 
Projekte koordiniert, geht die erste Projektphase 
nicht durch den Aufbau einer neuen Struktur ver-
loren. Fraglich ist allerdings, ob der Förderzeitraum 
bis 2025 ausreicht, da erfahrungsgemäß der Aufbau 
neuer regionaler Arbeitsplätze länger dauert.

8 Siehe www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/08/20210816-1-mrd-euro-fur-die-zukunftsthemen-der-automobilindustrie-
expertenausschuss-legt-seine-forderempfehlungen-vor.html. 

9 Siehe www.allianz-fuer-die-region.de/aktuelles/presse/pressemeldungen-details/news/allianz-fuer-die-region-ig-metall-und-bmwk-stellen-neues-
projekt-zum-aufbau-eines-regionalen-transformationsnetzwerks-vor. 

10 Siehe www.allianz-fuer-die-region.de/?L=0.

http://www.allianz-fuer-die-region.de/aktuelles/presse/pressemeldungen-details/news/allianz-fuer-die-region-ig-metall-und-bmwk-stellen-neues-projekt-zum-aufbau-eines-regionalen-transformationsnetzwerks-vor
http://www.allianz-fuer-die-region.de/aktuelles/presse/pressemeldungen-details/news/allianz-fuer-die-region-ig-metall-und-bmwk-stellen-neues-projekt-zum-aufbau-eines-regionalen-transformationsnetzwerks-vor
http://www.allianz-fuer-die-region.de/?L=0
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6  OPTIONEN FÜR INDIVIDUELLE WEITERBILDUNG 

Der tatsächliche oder drohende Verlust des Arbeits-
platzes ist der wichtigste Grund für die Teilnahme an 
einer über die Bundesagentur für Arbeit oder die Job-
center geförderten Weiterbildung. Diese beruflichen 
Weiterbildungsmaßnahmen sind – auch wenn das 
über ihre Qualität nichts aussagt – aus der Not gebo-
ren. Für manche kommen sie zu spät, vor allem dann, 
wenn sie vorher vorwiegend Routinetätigkeiten in 
einer wenig lernförderlichen Arbeitsumgebung aus-
geübt haben. Um die für das Gelingen der Transfor-
mation so wichtige Weiterbildungsbereitschaft auch 
auszuschöpfen, sind deshalb vielfältige Angebote der 
individuellen Qualifizierung im Erwerbsverlauf nötig. 
Sie müssen Möglichkeiten einer zweiten Chance, also 
des Nachholens von Schul- oder Berufsabschlüssen, 
sowie von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen 
enthalten, die man im bestehenden Arbeitsverhält-
nis nicht realisieren kann. In Deutschland wird indi-
viduelle Weiterbildung im Erwachsenenalter vor 
allem durch die beiden großen Stipendiensysteme, 
das BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
sowie das Aufstiegs-BAföG (Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz/AFBG), gefördert, die mit einigen 
Reformen nach schwedischem Beispiel zu einem 
konsistenten System des lebenslangen Lernens aus-
gebaut werden können (Kapitel 6.1). Als zusätzliche 
neue Instrumente werden eine Bildungs(teil-)zeit und 
Fachkräftestipendien nach dem Beispiel Österreichs 
vorgeschlagen (Kapitel 6.2).

6.1  AUSBAU DES BAFÖG UND DES 
AUFSTIEGS-BAFÖG NACH SCHWEDISCHEM 
VORBILD

Im Unterschied zur Arbeitsmarktpolitik geht die Ini-
tiative bei der Beantragung von Stipendien von Ein-
zelpersonen aus, unabhängig von ihrem Erwerbs-
status. Stipendien sind also im Unterschied zu den 
meisten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch 
offen für Selbstständige11 und Nichterwerbstätige. 
Zudem ist das Spektrum der Maßnahmen viel grö-
ßer und schließt das Nachholen von Schulabschlüs-
sen, Aufstiegsfortbildungen und ein Studium ein. 
Die deutschen Stipendiensysteme bieten Optionen 
für unterschiedliche selbstgewählte Weiterbildungs-
maßnahmen, die Erwachsenen in der Transformation 

Chancen zur Gestaltung ihrer eigenen Erwerbsbio-
grafien eröffnen (Kasten 4). 
Die Altersgrenzen im BAföG stammen aus einer Zeit, 
in der man noch davon ausging, dass die schulische 
und berufliche Ausbildung in der Jugendphase fürs 
ganze Erwerbsleben ausreicht und dass Ältere mit 
unzureichenden Qualifikationen vorzeitig in den 
Ruhestand wechseln können. Beides trifft aller-
dings nicht länger zu. Der geförderte Vorruhestand 
wurde abgeschafft und das Eintrittsalter in die Rente 
erhöht. Weiterhin ist eine berufliche Qualifizierung 
inzwischen zum Eintrittsticket für den Arbeitsmarkt 
geworden. Wer in der Jugend nicht die erforderlichen 
schulischen und beruflichen Abschlüsse erworben 
hat, muss eine zweite Chance erhalten, um auf dem 
deutschen Fachkräftearbeitsmarkt langfristig beste-
hen zu können. Deshalb muss es in den anstehenden 
Transformationsprozessen möglich sein, einen neuen 
Beruf zu erlernen. 
Für die zur Begleitung der anstehenden Transforma-
tionen notwendige Weiterentwicklung des BAföG zu 
einem lebenslaufbegleitenden Fördersystem ist das 
schwedische Beispiel vorbildlich. Schweden verfügt 
seit Langem über ein einheitliches Stipendien- und 
Darlehenssystem zur Finanzierung des Lebensun-
terhalts Erwachsener (über 18 Jahre), die an einer 
Bildungsmaßnahme (Teil- oder Vollzeit) teilnehmen. 
Die Studienförderung (studiemedel) wird gleicher-
maßen für ein Hochschulstudium wie auch für das 
Nachholen von allgemeinbildenden oder beruflichen 
Abschlüssen auf der Sekundarstufe II und weiterbil-
dende berufliche Maßnahmen gezahlt. Im Unter-
schied zu Deutschland sind die Studienbeihilfen nicht 
einkommens- oder vermögensabhängig, sondern 
ein individuelles und universelles Anrecht. Folge-
richtig spielen auch das Einkommen und Vermögen 
der Eltern oder der Partner*innen keine Rolle. Die 
maximale Förderdauer beträgt bei einem Hochschul-
studium 240 Wochen (zwölf Semester), bei einem 
Besuch von Einrichtungen oder Programmen der 
Sekundarstufe II 80 bis 120 Wochen, je nachdem wel-
che Schulabschlüsse man schon hat. Ist das Ziel das 
Nachholen von Pflichtschulabschlüssen (Sekundar-
stufe I), können 40 bis 100 Wochen gefördert werden, 
je nach den vorherigen Abschlüssen und den indivi-
duellen Lese- und Schreibfähigkeiten. 

11 Kaum bekannt ist, dass Selbstständige, die Arbeitslosengeld II beziehen und keine ausreichenden Verdienstoptionen mehr in ihrer bisherigen Tätigkeit 
haben, einen Bildungsgutschein für eine Umschulung beantragen können. In der Praxis hält sich aber bei den Sachbearbeiter*innen die falsche 
Annahme, dass Akademiker*innen wie beim Arbeitslosengeld-I-Bezug keinen Anspruch auf eine geförderte Weiterbildung haben.
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Kasten 4: Das BAfÖG

In den meisten anderen EU-Ländern werden Sti-
pendien nur für die Förderung des Lebensunter-
halts während eines Hochschulstudiums gewährt. 
Nur in wenigen Ländern zielt diese Unterstützung 
auch auf das Nachholen von Schulabschlüssen 
und eine berufliche Aus- und Weiterbildung im 
Erwachsenenalter.12 Aufgrund der starken Stellung 
der beruflichen Bildung in Deutschland ist die För-
derung des Lebensunterhalts Erwachsener nicht 
auf ein Hochschulstudium beschränkt. Nach § 2 
des BAföG wird neben einem Studium auch der 
Besuch weiterführender und beruflicher Schulen 
gefördert. 

Das BAföG wird für Schüler*innen als Vollzuschuss 
gezahlt, für ein Studium an höheren Fachschu-
len, Akademien und Hochschulen zur Hälfte als 
Zuschuss und zur Hälfte als Darlehen. Grundsätzlich 
sind die Leistungen des BAföG einkommens- und 
vermögensabhängig, wobei auch das Einkommen 
der Eltern zählt. Für die elternunabhängige Förde-
rung gibt es einige Ausnahmen. So kann diese zum 
Beispiel für den Besuch von Abendschulen gewährt 
werden oder wenn die Antragssteller*innen nach 
dem 18. Lebensjahr fünf Jahre erwerbstätig waren 
oder nach einer beruflichen Erstausbildung drei 
Jahre einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind.

Die Altersgrenze für den BAföG-Bezug lag ursprüng-
lich bei 35 Jahren. «Mit dem 6. BAföG-Änderungs-
gesetz von 1979 wurde die Altersgrenze für den 
Bezug von Leistungen von 35 auf 30 Jahre gesenkt. 
Begründet wurde dies mit der jugendpolitischen 
Ausrichtung des Gesetzes». (Expertenkommission 
Finanzierung lebenslangen Lernens 2004: 233) 
Durch den Bologna-Prozess mit seiner Trennung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen ist die Alters-
grenze für BAföG-Leistungen bei einem Masterstu-
diengang wieder auf 35 Jahre angehoben worden. 
Man ging davon aus, dass sich ein Masterstudium, 
wie es in den angelsächsischen Ländern schon lange 
der Fall ist, zu einer beruflichen Weiterbildung nach 
einer Erwerbsphase entwickeln wird. Die Gerechtig-
keitslücke durch die Altersgrenze für die allgemeine 
oder berufliche Weiterbildung ist offensichtlich.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
erhielten im Jahr 2020 639.069 Personen, darunter 
rund 173.523 Schüler*innen sowie 465.543 Studie-
rende, Leistungen nach dem BAföG. Nur rund die 
Hälfte (51 Prozent) der Leistungsbeziehenden wurde 
wegen der Anrechnung ihres Einkommens und Ver-
mögens oder das der Eltern voll gefördert. Die Zahl 
der Geförderten verringerte sich seit 2012 wegen der 
niedrigen Elternfreibeträge um mehr als 300.000.13�

Die Altersgrenze für die Förderung liegt in Schweden 
seit dem 1. Januar 2022 bei 60 Jahren. Sie wurde in 
den letzten Jahren wegen der erhöhten Lebenserwar-
tung und des wachsenden Bedarfs an Weiterbildung 
im Erwerbsverlauf um vier Jahre heraufgesetzt. Die 
Höhe der Studienförderung richtet sich nach dem 
Familienstand, dem Alter und den vorliegenden Bil-
dungsabschlüssen. Für arbeitslose Erwachsene mit 
geringer Bildung zwischen 25 und 56 Jahren, die 
einen Schulabschluss nachholen wollen, werden 
höhere Zuschüsse gezahlt. Personen mit niedrigem 
Einkommen können die Rückzahlungen des Stipen-
dienanteils verringern oder aussetzen (für weitere Ein-
zelheiten siehe Bosch 2019).14 
Durch seine strikten Altersgrenzen ist das deutsche 
BAföG bislang vor allem ein Instrument zur Förderung 
von jungen Menschen und muss erst noch zu einer 
Förderung lebenslangen Lernens weiterentwickelt 
werden. Die schon 2004 von der «Expertenkommis-

sion Finanzierung lebenslangen Lernens» vorgeschla-
gene deutliche Erhöhung der Altersgrenzen soll jetzt 
umgesetzt werden. In der Koalitionsvereinbarung von 
2021 wurde eine deutliche Erhöhung der Altersgren-
zen, die Erhöhung der Regelsätze und der Ausbau der 
elternunabhängigen Förderung im BAföG verabredet. 
Zudem soll das Kindergeld (künftig Garantiebetrag 
im Rahmen der Kindergrundsicherung) – wie es die 
Expertenkommission schon vorgeschlagen hat – end-
lich direkt an volljährige Jugendliche und nicht mehr 
an deren Eltern ausgezahlt werden, damit es für den 
Unterhalt der Ersteren und deren  Bildungschancen 
und nicht für den Konsum der Eltern verwendet 
wird.15 Zudem soll auch eine zweite Berufsausbildung 
gefördert werden, wenn der erlernte Beruf nicht mehr 
ausgeübt werden kann. Wenn Antragsteller*innen 
schon fünf Jahre über eine geringfügige Beschäfti-
gung hinaus berufstätig waren, sollten beim BAföG 
die besseren Konditionen nach dem Vorbild des Auf-

12 Siehe www.cedefop.europa.eu/de/tools/financing-adult-learning-db.
13 Siehe www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/08/PD21_369_214.html.
14 Siehe www.csn.se/languages/english/student-grants-and-loans-for-studies-in-sweden.html#expand:svid10_6a02f90f175ae6d7c395b3.
15 Im Jahr 2000 war eine große BAföG-Reform geplant, mit der das Kindergeld und die Steuerfreibeträge der Eltern zu einem Ausbildungsgeld von 400 Euro 

an alle Studierende zusammengefasst werden sollten. Zum Entsetzen der Bildungspolitiker*innen kippte Kanzler Gerhard Schröder im Kabinett diese 
Reform mit dem Argument, dass die Eltern mit dem Kindergeld ihr Häuschen bauen würden. Siehe https://taz.de/Kanzler-als-Bafoeg-Rambo/!1252979/. 

https://taz.de/Kanzler-als-Bafoeg-Rambo/!1252979/
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stiegs-BAföG (siehe Kasten 5) gelten. Dies ist bedau-
erlicherweise nicht Teil der Koalitionsvereinbarung 
der derzeitigen Ampelregierung.
Das zweite große Stipendiensystem in Deutsch-
land fördert den beruflichen Aufstieg unterhalb der 
Hochschulebene. Als die damalige Bundesanstalt für 
Arbeit die Förderung beruflicher Aufstiegsfortbildung 
einstellte, wurde 1996 vor allem auf Druck des Hand-
werks, das um seine Meisterkurse fürchtete, das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) ver-
abschiedet, das neben den Kursgebühren auch eine 
Finanzierung des Lebensunterhalts vorsieht. Leistun-
gen nach dem AFBG, das wegen seines politischen 
Ursprungs auch Meister-BAföG genannt wird, wurde 
inzwischen längst zu einem umfassenden Instrument 
der Aufstiegsfortbildung weiterentwickelt. Es wurde 

schrittweise auch für Aufstiegsfortbildungen jenseits 
der geregelten Berufe nach dem Berufsbildungsge-
setz und der Handwerksordnung wie etwa für Fort-
bildungen im Bereich der Gesundheits-, Pflege- oder 
Erziehungsberufe geöffnet. 
Die beiden Stipendiensysteme gehören zu den wich-
tigsten bildungspolitischen Förderungsinstrumen-
ten in Deutschland. Sie sind bundesweit bekannt 
und werden vielfach in Anspruch genommen. Durch 
überschaubare Veränderungen, wie der Heraufset-
zung der Altersgrenze im BAföG und höhere Förder-
sätze für alle schon länger Berufstätige, können sie 
zu wirkungsvollen Instrumenten der Förderung des 
lebenslangen Lernens in der Transformation ausge-
baut werden (Bosch 2019).

Kasten 5: Das Aufstiegs-BAföG bzw. Leistungen nach dem  
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Gefördert wird die Vorbereitung auf mehr als 
700 Fortbildungsabschlüsse, sofern die Antragstel-
ler*innen die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 
Voraussetzung für einen Leistungsbezug sind min-
destens 400 Unterrichtsstunden. Gefördert werden 
der Lebensunterhalt, die teilweise erheblichen Kurs- 
und Prüfungsgebühren sowie Sonderausgaben 
wie Aufwendungen für ein Meister(prüfungs)stück. 
Ebenso wie das BAföG sind die Leistungen des 
AFGB einkommens- und vermögensabhängig. Im 
Unterschied zum BAföG gibt es jedoch keine Alters-
grenzen. Da die Förderung nicht wie in der Arbeitslo-
senversicherung an eine vorherige Beitragszahlung 
gebunden ist, sondern über Steuermittel finanziert 
wird, steht sie auch Selbstständigen oder Nichter-
werbstätigen offen.

Die Förderkonditionen des AFGB wurden in den 
letzten beiden Jahrzehnten deutlich verbessert. 
Bei der Förderung des Lebensunterhalts liegt der 
Zuschuss anteil inzwischen bei 50 Prozent gegen-
über 35 Prozent im Jahr 2004 (Expertenkommission 
zur Finanzierung lebenslangen Lernens 2004: 236). 
Die Stärkung der sozialen Komponente zeigt sich 
auch in dem höheren Zuschussanteil bei den Kinder-
zuschlägen (55 Prozent) und bei den Kinderbetreu-

ungskosten für Alleinerziehende (100 Prozent). Bei 
den Lehrgangs- und Prüfungskosten und den Meis-
terstücken ist der Darlehensanteil inzwischen auf 
40 Prozent gesenkt worden, wovon ein Teil bei einer 
erfolgreichen Prüfung (40 Prozent) und bei einer 
Existenzgründung (60 Prozent) erlassen wird. Die 
Fördersätze sind im AFGB höher als im BAföG. Das 
gilt auch für Freibeträge bei der Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen. Diese Unterschiede 
machen Sinn, da der Lebensstandard der Familien 
der geförderten Personen vor Beginn der Aufstiegs-
fortbildung durch ein meist über dem BAföG liegen-
des Erwerbseinkommen gesichert wurde und zur 
Absicherung der Risiken des Lebenslaufs oder für 
künftige Investitionen (etwa Haus- oder Wohnungs-
kauf) oft bereits Rücklagen gebildet wurden. 

Mit dem AFBG wurden 2020 178.000 Personen 
gefördert. Im Unterschied zum BAföG nehmen die 
Teilnehmerzahlen zu. Da anders als bei der schuli-
schen Berufsausbildung und einem Hochschul-
studium zur Finanzierung der oft privaten Träger 
«Studiengebühren» (Kurs- und Prüfungsgebühren) 
erhoben werden, erstreckt sich die Förderung auf 
den Unterhalt und Sachkosten. 



29

6.2 BILDUNGSTEILZEIT UND FACHKRÄFTE-
STIPENDIEN WIE IN ÖSTERREICH FÖRDERN

Die Entscheidung für eine Weiterbildung erfolgt in 
der Arbeitsmarktpolitik überwiegend in Beratungs-
gesprächen mit den Arbeitsbehörden und im Rah-
men einer Eignungsfeststellung.16 Oft kommen die 
Anstöße von außen und die Arbeitslosen bzw. die von 
Arbeitslosigkeit Bedrohten müssen überzeugt und 
motiviert werden. Mit der sogenannten Bildungs-
karenz, Bildungsteilzeit und mit Fachkräftestipendien 
wurden in Österreich zusätzliche offene Angebote 
geschaffen, die auf individuelle Initiative genutzt wer-
den.
Das Fachkräftestipendium wurde in Österreich 2012 
eingeführt. Es ist zeitlich befristet und wurde mehr-
fach verlängert. Gefördert werden Ausbildungen in 
sogenannten Mangelberufen. Die Antragsteller*in-
nen müssen innerhalb der letzten 15 Jahre min-
destens vier Jahre beschäftigt gewesen sein, die 
Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung erfüllen 
und ihre bisherigen Abschlüsse müssen unterhalb 
des Fachhochschulniveaus eingestuft worden sein. 
Die Ausbildung muss mindestens drei Monate dau-
ern und 20 Wochenstunden über die gesamte Aus-
bildungsdauer umfassen. Die Höchstdauer der För-
derung liegt bei drei Jahren. Das Stipendium beträgt 
mindestens 1.030,49 Euro pro Monat, wovon ein 
Krankenversicherungsbeitrag abgezogen wird. Liegt 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstands-
hilfe17 darüber, wird der höhere Betrag ausbezahlt. Ein 
Zuverdienst über eine geringfügige Beschäftigung 
ist erlaubt. Es gibt keine Altersgrenze. Die Liste der 
förderfähigen Ausbildungen wird von der Arbeitsbe-
hörde unter Mitwirkung der Sozialpartner auf Basis 
von Daten zur Arbeitskräfteknappheit und Bedarfs-
prognosen festgelegt. 2022 umfasst die Liste einen 
breiten Katalog von gewerblichen sowie Gesund-
heits- und Pflegeberufen (AMS 2021). Anspruchsbe-
rechtigt sind Arbeitslose, freigestellte Beschäftigte 
und Selbstständige, deren Gewerbetätigkeit während 
der Ausbildung allerdings ruhen muss. 
Die Nachfrage nach dem Fachstipendium war groß, 
sodass es zu Budgetbeschränkungen kam. Die Risiko-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt wurden gut erreicht. 
64 Prozent der Teilnehmer*innen waren vor Beginn 
der Maßnahme arbeitslos, 25 Prozent hatten nur die 
Pflichtschulzeit absolviert und 52 Prozent eine Lehre 
abgeschlossen. Das Fachkräftestipendium wurde mit 
einer durchschnittlichen Dauer von 848 Tagen (2017) 
als Chance für einen beruflichen Wechsel oder Auf-
stieg angesehen. Der Frauenanteil lag mit 55 Prozent 

deutlich über dem Anteil der Frauen an den Beschäf-
tigten (Bundesministerium Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Konsumentenschutz 2018: 102–103). Ein 
Jahr nach Abschluss der Maßnahme waren 72 Pro-
zent in einem festen Arbeitsverhältnis (marketmind 
2016). 
Die Bildungskarenz wurde 1998 eingeführt und 2013 
durch die Bildungsteilzeit ergänzt. Im Unterschied zu 
den Fachkräftestipendien richten sich diese Instru-
mente an abhängig Beschäftigte. Sie setzen das 
Einverständnis des Arbeitgebers und eine Vereinba-
rung zwischen der antragstellenden Person und dem 
Arbeitgeber über die Freistellung bzw. Arbeitszeitver-
ringerung voraus. Das Arbeitsverhältnis muss min-
destens sechs Monate bestanden haben und sozial-
versicherungspflichtig sein. Der Arbeitsplatz bleibt 
während der Freistellung erhalten. Eine Altersgrenze 
existiert nicht. Die Bildungskarenz kann für freige-
wählte berufliche Weiterbildungsmaßnahmen im 
Inland und Ausland, einschließlich eines Studiums, 
beantragt werden. Die Maßnahme muss mindes-
tens 20 Wochenstunden umfassen, bei betreuungs-
pflichtigen Kindern sind es 16 Wochenstunden. Die 
Teilnahme muss nachgewiesen werden. Bei einem 
Studium muss man nach jedem Semester belegen, 
dass Prüfungen im Ausmaß von vier Semester-Wo-
chenstunden oder acht ECTS-Punkten absolviert 
worden sind. Die Karenz, also die Freistellung, beträgt 
mindestens zwei Monate und maximal ein Jahr. Eine 
Stückelung der Karenz innerhalb der Rahmenfrist von 
vier Jahren (etwa viermal drei Monate) ist möglich. 
Das Gehalt wird während der Karenz nicht weiter-
gezahlt. An seine Stelle tritt ein Weiterbildungsgeld 
in Höhe des fiktiven Arbeitslosengelds. Ein Zuver-
dienst über eine geringfügige abhängige oder selbst-
ständige Tätigkeit auch beim selben Arbeitgeber ist 
möglich. Die Bildungsteilzeit ist ähnlich konzipiert, 
zielt jedoch auf kürzere berufliche Weiterbildungs-
maßnahmen von mindestens zehn Wochenstunden. 
Die Arbeitszeit muss um zwischen 25 und 50 Prozent 
verringert werden. Die Bildungsteilzeit muss mindes-
tens vier Monate und maximal 24 Monate in einem 
Zeitraum von vier Jahren umfassen und kann auch in 
mehreren Modulen wahrgenommen werden. Wäh-
rend der Bildungsteilzeit muss man mindestens zehn 
Stunden pro Woche arbeiten. 
Bildungskarenz und Bildungsteilzeit lassen den 
Antragsteller*innen eine beachtliche Wahlfreiheit. Sie 
können auch miteinander kombiniert werden, was 
eine Mischung aus Teilzeit- und Vollzeitmaßnahmen 
erlaubt. Allerdings werden die Unterstützungen auf-
einander angerechnet, sodass man innerhalb von vier 

16 Eine Eignungsfeststellung bei einer Qualifizierung oder Vermittlung ist nach § 32 SGB III vorgesehen. Dort heißt es: «Die Agentur für Arbeit soll 
Ratsuchende mit deren Einverständnis ärztlich und psychologisch untersuchen und begutachten, soweit dies für die Feststellung der Berufseignung 
oder Vermittlungsfähigkeit erforderlich ist.»

17 Die Notstandshilfe wird bei Bedürftigkeit nach Auslaufen des Arbeitslosengelds gezahlt und entspricht in etwa unserem Arbeitslosengeld II. 
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Jahren entweder maximal zwölf Monate Weiterbil-
dungsgeld oder maximal 24 Monate Bildungsteilzeit-
geld beziehen kann. Die zeitliche Dauer der Bildungs-
karenz und Bildungsteilzeit ermöglicht die Teilnahme 
an unterschiedlichen Typen von Weiterbildungen, die 
von der Beendigung eines Studiums, unterschiedli-
chen beruflichen Weiterqualifizierungen (einschließ-
lich einer Aufstiegsfortbildung) bis hin zu Sprachkur-
sen reichen. 
Insbesondere das Angebot der Bildungskarenz ist 
gut angenommen worden. Die Zahl der Leistungs-
bezieher*innen stieg bis 2017 auf 9.613 und die Bud-
getausgaben beliefen sich auf rund 180 Millionen 
Euro. Auf Deutschland mit seiner fast zehnmal so 
großen Bevölkerung übertragen, wären das ungefähr 
100.000 Leistungsbezieher*innen mit einem Bud-
get von 1,8 Milliarden Euro. 2017 waren 69 Prozent 
der Leistungsbezieher*innen im Haupterwerbsalter 
zwischen 25 und 45 Jahren, immerhin zehn Prozent 
waren älter als 45 Jahre und 55 Prozent waren Frauen. 
Im Unterschied zum Fachkräftestipendium wurden 
die Leistungen eher von den bereits gut Qualifizier-

ten in Anspruch genommen. 20 Prozent hatten eine 
akademische, 22 Prozent eine höhere, fünf Prozent 
eine mittlere und 23 Prozent eine Lehrausbildung. 
zwölf Prozent hatten nur die Pflichtschule abgeschlos-
sen und bei 18 Prozent war die Ausbildung ungeklärt. 
Überwiegend wurden längere Ausbildungen finan-
ziert, wobei Frauen im Schnitt die Bildungskarenz 
45 Tage länger als Männer in Anspruch nahmen.
Die Erfahrungen aus Österreich zeigen, dass solche 
auf freiwilliger Initiative beruhenden Förderinstru-
mente angenommen werden und auch in Deutsch-
land Bestandteil einer investiven Arbeitsmarktpolitik 
werden sollten. Nach der Koalitionsvereinbarung von 
2021 soll eine Bildungs(teil-)zeit nach österreichi-
schem Vorbild eingeführt werden. Dabei sollte man 
allerdings die offensichtliche Begünstigung der Bes-
serverdienenden wie in Österreich vermeiden. Wenn 
man für eine Teilnahme ohne Begrenzung nach oben 
das Arbeitslosengeld zahlt, ist eine Teilnahme natür-
lich besonders für die oberen Einkommensgruppen 
attraktiv. Eine Kappungsgrenze nach oben ist daher 
zu empfehlen.

7  BERUFSBERATUNG IM ERWERBSVERLAUF AUSBAUEN

Berufliche Veränderungen oder eine berufliche Wei-
terentwicklung sind weitreichende Zukunftsinvestitio-
nen, die Zeit und Geld kosten und gut geplant sein 
müssen. Entscheidungen über solche Investitionen 
setzen nicht nur Klarheit über die eigenen Fähigkeiten 
und Wünsche voraus, sondern auch Informationen 
über mögliche Bildungswege, Arbeitsmarktchancen 
und Fördermöglichkeiten. Die Bundesagentur für 
Arbeit bietet schon seit Langem eine professionelle 
Berufsberatung für die Phase vor dem Einstieg ins 
Erwerbsleben an. Neben der persönlichen Beratung 
gibt es inzwischen auch Online-Instrumente wie 
«check you»,18 mit denen man testen kann, welche 
Ausbildung oder welches Studium zu den eigenen 
Stärken und Fähigkeiten passen. In der Praxis sind die 
Instrumente oft komplementär. 
Angesichts der gegenwärtigen digitalen und ökolo-
gischen Transformation, der Brüche in individuellen 
Erwerbsbiografien insbesondere durch die Ausbrei-
tung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und ange-
sichts der Verlängerung des Erwerbslebens durch 
die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters reicht 
eine solche Konzentration auf die Berufsberatung vor 
Beginn des Erwerbslebens schon lange nicht mehr 
aus. Lange Zeit konzentrierte sich die Weiterbildungs-

beratung der Bundesagentur zudem weitgehend auf 
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit Bedrohte und 
war eng mit dem Vermittlungsgeschäft verbunden. In 
mehreren Arbeitsämtern wurde in Modellversuchen 
ein breiterer Ansatz einer offenen Beratung für alle 
veränderungswilligen Personen im Erwerbsalter ohne 
direkte Verknüpfung mit der Vermittlung getestet. 
Die Begleitforschung zeigt, dass damit überdurch-
schnittlich viele Frauen und gering Qualifizierte aber 
auch viele Beschäftigte, die sich verändern wollten, 
erreicht wurden (Fuchs u. a. 2017).
Mit dem Qualifizierungschancengesetz ist die Bun-
desagentur für Arbeit seit dem 1. Januar 2019 dazu 
verpflichtet, allen Personen im Erwerbsalter unabhän-
gig von ihrem Status ein individuelles Beratungsge-
spräch anzubieten. Für die Umsetzung dieser neuen 
lebensbegleitenden Berufsberatung (siehe Bundes-
agentur für Arbeit 2019) ist die Einstellung von 600 
zusätzlichen Mitarbeiter*innen vorgesehen. Gleich-
zeitig wurde entschieden, die Stellen für die Berufs-
beratung vor dem Erwerbsleben um 942 auszubauen, 
was zusammen die größte Investition der Bundes-
agentur für Arbeit in zusätzliches Personal in den 
letzten Jahren ausmacht. Ebenso wie bei der Berufs-
beratung vor dem Erwerbsleben wurde auch die 

18 Siehe www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt.
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lebensbegleitende Berufsberatung durch ein Online-
Tool namens «New Plan»19 ergänzt, mit dem man her-
ausfinden kann, welche Entwicklungsmöglichkeiten 
zu einem passen.
Der Ausbau der lebensbegleitenden Berufsberatung 
wurde durch Corona verzögert, soll aber 2022 abge-
schlossen werden. Bereits zwischen 2019 und 2020 
erhöhte sich die Gesamtzahl der für Beratungsauf-
gaben bei der Bundesagentur für Arbeit eingesetz-
ten Mitarbeiter*innen, einschließlich des Arbeitge-
ber-Services, der allgemeinen Vermittlung und der 
Berufsberatung, von 8.868 auf 9.091 Personen (Deut-
scher Bundestag 2021).
Um Teambildungen mit Spezialisierungen zu ermög-
lichen, werden die 600 Stellen nicht gleichmäßig 
auf alle Arbeitsämter verteilt, sondern werden in 
34 Arbeitsmarktregionen konzentriert, die vom Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durch eine 
Analyse von Pendlerströmen identifiziert wurden. Die 
hohen Anforderungen an die Berater*innen belegen 
die Entscheidung für eine hochwertige Beratung. 
Die Bewerber*innen müssen zwei Berufsjahre in der 
Vermittlung nachweisen. Hinzu kommen eine fach-
spezifische Qualifizierung und Einarbeitung sowie die 
Teilnahme an einer fachübergreifenden Beratungs-
qualifizierung («Zertifikatsprogramm professionelle 
Beratung»), die von der Hochschule der Bundesanstalt 
für Arbeit konzipiert wurde und durchgeführt wird 
(ebd.). Das Programm umfasst insgesamt 125 Stun-
den und erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs 
Monaten (in Teilzeitform bis zwölf Monate). 
Die Beratungsstellen sind wie in den Modellversu-
chen eigene Organisationseinheiten. Sie sind unab-
hängig vom Vermittlungsgeschäft, kooperieren aber 

mit den Vermittler*innen ebenso wie mit dem Arbeits-
geber-Service. Das interne Verhältnis verglichen 
Expert*innen der Bundesagentur in einem Interview 
im November 2021 mit dem zwischen Allgemeinme-
diziner und Facharzt, das heißt, aus der Vermittlung 
werden Arbeitssuchende zur vertieften Beratung an 
die lebensbegleitende Beratung verwiesen. 
Die Arbeitsmarkregionen haben bei der Ausgestal-
tung große Autonomie, was angesichts der geogra-
fisch stark variierenden Arbeitsmarktprobleme (Fuchs 
u. a. 2017) auch erforderlich ist. Ziel ist es, vor allem 
auch gering Qualifizierte zu beraten und ihnen Wege 
zu einem beruflichen Abschluss aufzuzeigen. Durch 
den offenen gesellschaftlichen Auftrag und das Recht 
aller Personen im Erwerbsalter auf eine Beratung 
sind der Angebotssteuerung aber Grenzen gesetzt. 
Schwerpunkte lassen sich vor allem setzen, wenn in 
Kooperation mit Unternehmen, Gewerkschaften und 
Betriebsräten auch Gruppenberatungen in Unter-
nehmen möglich sind. Daten aus den Geschäftspro-
zessen zeigen, dass bis November 2021 86.000 Per-
sonen beraten wurden. Ungefähr zwei Drittel waren 
beschäftigt, 35 Prozent waren ohne Berufsabschluss, 
45 Prozent hatten eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung, 18 Prozent ein abgeschlossenes Studium und 
zwei Prozent fielen in die Kategorie Sonstiges. 
Der Ausbau der lebensbegleitenden Berufsberatung 
ist eine wichtige Weichenstellung bei der Unterstüt-
zung von Erwerbspersonen und auch von Betrieben 
im Transformationsprozess und sollte aktiv von die-
sen genutzt werden. Die Erfahrungen mit der neuen 
lebenslaufbegleitenden Berufsberatung sollten nach 
ihrem Aufbau evaluiert werden, damit man gegebe-
nenfalls nachkorrigieren kann. 

8  BERUFE MODERNISIEREN

Berufliche Ausbildungssysteme müssen ein höheres 
Reformtempo aufweisen als allgemeine Bildungssys-
teme, denn ihre Inhalte ändern sich aufgrund neuer 
technologischer Entwicklungen und neuer Formen 
der Arbeitsorganisation schneller als die der Allge-
meinbildung. Eine breite berufliche Grundausbildung 
kann den Auszubildenden das nötige Basiswissen 
sowie die Fertigkeiten und Methoden vermitteln, um 
die Veränderungen in ihrem Berufsfeld nachzuvoll-
ziehen und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwi-
ckeln. Bereits in den 1970er-Jahren kam das Konzept 
der breiten Grundberufe auf, das auf viele unter-

schiedliche Tätigkeiten vorbereitet sowie Mobilität 
und Weiterlernen erleichtert (Bosch 2014). 
Die Entscheidung über die Modernisierung alter 
und die Schaffung neuer Berufsbilder liegt bei den 
Sozialpartnern. In die entsprechenden Sachverstän-
digenkommissionen delegieren sie Ausbildungs-
expert*innen aus den Betrieben, die die neuen bzw. 
veränderten Berufsordnungen erarbeiten. Sach-
verständige der Länder entwickeln parallel dazu die 
neuen Curricula für den Berufsschulunterricht. Fach-
liche Unterstützung erhalten sie dabei vom BIBB in 
Bonn, das über sogenannte Frühwarnsysteme fort-

19 Siehe https://web.arbeitsagentur.de/sete/testuebersicht/.
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laufend die Veränderungen beruflicher Anforderun-
gen analysiert. 
Anfang der 1970er-Jahre kamen noch Ausbildungs-
ordnungen zum Einsatz, die bis in die 1930er-Jahre 
zurückreichten und weitgehend überholt waren. Die 
Berufe waren teilweise hoch spezialisiert und bereite-
ten nur auf eine eng begrenzte Anzahl von Tätigkeiten 
vor, die im Zuge der Reorganisation von Unterneh-
men wegfielen oder mit anderen Tätigkeiten ver-
schmolzen. In einer ersten Reformwelle wurden bis 
in die 1990er-Jahre viele verwandte Berufe zusam-
mengefasst und auf eine breitere Grundlage gestellt. 
Für mehrere große Gruppen von Berufen, zum Bei-
spiel die Metall- oder Bauberufe, wurde für das erste 
Jahr eine gemeinsame Grundausbildung eingeführt, 
auf der dann die Spezialisierung aufbaute. 1987 
wurden zum Beispiel 45 Metallberufe zu 16 Beru-
fen zusammengefasst. Alle aktuellen Themen wie 
Teamarbeit, neue Technologien, neue Lernmethoden 
sowie selbständiges Handeln waren schon damals 
Maßstab für die Reform der Berufe. In einem zwei-
ten Reformschritt wurden die 16 Metallberufe 2004 
zu fünf Kernberufen zusammengefasst, in denen zu 
50 Prozent gemeinsame Kernqualifikationen über die 
gesamte Ausbildungszeit vermittelt werden. Durch 
die neuen IT-Berufe gelang es, die Berufsausbildung 
auch in neuen Anwendungsfeldern zu etablieren. 
1997 kamen vier neue IT-Berufe für den Produktions- 
und Dienstleistungsbereich hinzu, die sich ebenfalls 
zu 50 Prozent überschnitten. Diese Fachkräfte üben 
Tätigkeiten aus, die in anderen EU-Ländern Hoch-
schulabsolvent*innen vorbehalten sind (Steedmann 
u. a. 2003). In anderen Berufen vereinbarte man Wahl-
bausteine, die in der Berufsausbildung oder später in 
der Weiterbildung zum Tragen kommen. Vergleich-
bare Strukturierungsprinzipien finden sich heute in 
vielen Berufen.
Die Modernisierung der Berufsbilder nahm anfangs 
viel Zeit in Anspruch. Mit der ersten Welle der Digi-
talisierung und der Reorganisation der deutschen 
Unternehmen durch Einführung der lean production 
beschleunigte sich das Reformtempo. Die Zahl der 
Berufe, die 1950 noch bei 901 lag, ging auf 323 im 
Jahr 2020 zurück. Allein zwischen 2011 bis 2020 wur-

den 122 Berufe neu geordnet (BIBB 2021a: 64). Ange-
sichts des hohen Tempos technologischer Verände-
rungen sind die Berufsbilder technologieoffen. Sie 
beschreiben die in einem Berufsfeld zu erwerbenden 
Kompetenzen (siehe das Beispiel in Kasten 6), nicht 
aber die Technologien, die sich ja ändern können. 
Eine wirkliche Modernisierung der Ausbildungspra-
xis gelingt allerdings nur, wenn die Betriebe innovativ 
sind, sie ihre Ausbilder*innen kontinuierlich schulen 
und wenn sich gleichzeitig auch die Berufsschullehr-
kräfte weiterbilden und die Einrichtungen und Lehrin-
halte der Berufsschulen auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Dabei gibt es nach jeder Moderni-
sierungswelle große Ungleichzeitigkeiten, da nicht 
alle Betriebe und Berufsschulen auf dem neuesten 
technologischen Stand sind. Die Berufsschulen spie-
len vor allem für Klein- und Mittelbetriebe eine große 
Rolle. Hier und in den vom Staat finanzierten über-
betrieblichen Ausbildungsstätten des Handwerks 
bekommen die Auszubildenden Einblicke in moderne 
Technologien und stoßen daraufhin oft Modernisie-
rungen in ihren Betrieben an. 
Ebenso wichtig wie die Neufassung der Ausbil-
dungsinhalte ist die Veränderung der Lernmethoden. 
Ganzheitliches Lernen im Team mit Auszubildenden 
in anderen Berufen und mit starker Kunden- und Ser-
viceorientierung hat an Bedeutung gewonnen. Die 
Berufsausbildung sozialisiert die Auszubildenden 
heute immer weniger für hierarchische und funktio-
nale Strukturen der Arbeitsorganisation mit traditio-
nellem Zuständigkeitsdenken, sondern immer mehr 
für die Selbstorganisation in flexiblen Formen der 
Arbeitsorganisation (Hahne 2003: 32).
Die berufliche Bildung erfährt mit der Transformation 
einen neuen Modernisierungsschub. Mit der Formu-
lierung detaillierter «Standardberufsbildpositionen» 
zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit (BIBB 2021b) 
wurden berufsübergreifend detaillierte Vorgaben ent-
wickelt, die bei allen Neuordnungen von Berufen zu 
berücksichtigen sind und die zudem jetzt schon Ori-
entierung bei der Weiterentwicklung der Ausbildung 
in den Betrieben, den Berufsschulen und den überbe-
trieblichen Ausbildungszentren geben sollen.
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Viel problematischer als veraltete Ausbildungsin-
halte sind die sinkenden Ausbildungsquoten, also 
der Anteil der Auszubildenden an den Beschäftig-
ten. Allein zwischen 2007 und 2019 sank die Ausbil-
dungsquote um 26 Prozent von 6,5 auf 4,8 Prozent 
aller Beschäftigten. In den Betrieben mit weniger 
als zehn Beschäftigten betrug der Rückgang sogar 
40 Prozent (BIBB 2021a: 192). Die Gründe hierfür sind 
vielfältig. Sie reichen von der abnehmenden Ausbil-
dungsbereitschaft der Betriebe, die Kosten sparen 
wollen, über die Fragmentierung und Spezialisierung 
der Betriebe, die nur unter hohen Kosten (über Aus-
bildungsmodule in überbetrieblicher Ausbildung) die 
Breite der Berufsausbildung abdecken können, die 
unzureichende Allgemeinbildung der Schulabgän-
ger*innen und das Abrutschen vieler Fachkräfte in 
den Niedriglohnsektor bis hin zu einer zunehmenden 
Orientierung vieler Jugendlicher und ihrer Eltern auf 
eine akademische Ausbildung. 
In der Folge nehmen die Fachkräfteengpässe zu (Bun-
desagentur für Arbeit 2021), und die Gefahr, dass die 

Transformation durch Fachkräftemangel, etwa in 
den Handwerksberufen, behindert wird, ist real. Die 
Erhöhung der Ausbildungsquote gehört daher zu den 
zentralen politischen Herausforderungen in der Trans-
formation. Eine Ausbildungsumlage, die die ausbil-
denden Betriebe entlastet, Trittbrettfahrer an den 
Ausbildungskosten beteiligt und hilft, die Qualität der 
Ausbildung etwa in überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten zu verbessern, ist daher notwendig. Erfolg-
reiche Beispiele einer umlagefinanzierten Berufs-
ausbildung findet man in der Bauwirtschaft (Bosch/
Hüttenhoff 2022). Eine Umlage allein wird allerdings 
an den unzureichenden schulischen Kenntnissen 
vieler Jugendlicher und an der sinkenden Attraktivi-
tät einer Ausbildung in Branchen mit hohen Niedrig-
lohnanteilen wenig ändern können. Sie muss daher 
eingebettet sein in eine Politik schulischer Reformen, 
der aktiven Förderung von Jugendlichen beim Über-
gang in eine Berufsausbildung und einer lohnpoliti-
schen Aufwertung von Facharbeit durch eine Erhö-
hung der Tarifbindung.

Kasten 6: Abschlussprüfung im staatlich anerkannten  
Ausbildungsberuf Industriemechaniker/Industriemechanikerin

Tätigkeitsfelder�von�Industriemechaniker*innen
Industriemechaniker*innen sind in der Herstel-
lung, Instandhaltung und Überwachung von tech-
nischen Systemen eingesetzt. Sie sind tätig in der 
Einrichtung, Umrüstung und Inbetriebnahme von 
Produktionsanlagen. Typische Einsatzgebiete sind 
Instandhaltung, Maschinen- und Anlagenbau, Pro-
duktionstechnik und Feingerätebau.

Profil�der�beruflichen�Handlungsfähigkeit��
von�Industriemechaniker*innen
–  Organisieren und Kontrollieren von Fertigungs- 

oder Herstellungsabläufen
–  Herstellen von Bauteilen und Baugruppen  

und Montieren zu technischen Systemen
–  Feststellen und Dokumentieren von Fehlern  

und deren Ursachen in technischen Systemen
–  Instandsetzen von technischen Systemen
–  Umrüsten von Maschinen und Systemen
–  Durchführen von Wartungen und Inspektionen
–  Auswählen von Prüfverfahren und Prüfmitteln

–  Übergeben von technischen Systemen und 
Produkten an die Kund*innen und Einweisen  
in die Anlage

–  Sicherstellen der Betriebsfähigkeit von 
technischen Systemen

–  Überprüfen und Erweitern von elektrotechni-
schen Komponenten der Steuerungstechnik

–  Berücksichtigen von Geschäftsprozessen und 
Anwenden von Qualitätsmanagement

–  Selbstständiges Ausüben der Tätigkeiten unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften und 
Sicherheitsbestimmungen

–  Abstimmen der Arbeit mit vor- und 
nachgelagerten Bereichen

–  Einrichten von Arbeitsplätzen
–  situationsgerechtes Kommunizieren mit internen 

und externen Kund*innen und Arbeiten im Team
–  Kontrollieren und Dokumentieren von 

Instandhaltungs- und Montagearbeiten 
unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Qualitätsmanagementsysteme.20

20 Siehe www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/industriemechaniker_d.pdf.

http://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/certificate_supplement/de/industriemechaniker_d.pdf
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9  TARIFBINDUNG ERHÖHEN

Die Bundesrepublik Deutschland kann auf viele Jahre 
erfolgreicher Tarifpartnerschaft mit autonomen Lohn-
verhandlungen zurückblicken. Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen: hohe Tarifbindung, eine starke Mit-
telschicht und im internationalen Vergleich wenige 
Geringverdiener*innen. Seit Mitte der 1990er-Jahre 
allerdings ist die Tarifbindung auf 53 Prozent im Wes-
ten und 43 Prozent im Osten gefallen (Abbildung 8). 
Die Gründe für die abnehmende Tarifbindung sind 
vielfältig. Sie reichen von der Privatisierung ehemals 
öffentlicher Dienstleistungen, dem wachsenden Ein-
satz ausländischer Werkvertragskräfte, der Zunahme 
prekärer Beschäftigungsformen, der Fragmentierung 
von Unternehmen durch Auslagerung vieler Aktivitä-
ten in die tariffreien Zonen des Arbeitsmarkts über die 
Deregulierung von Produkt- und Arbeitsmärkten bis 
hin zu einem Strategiewechsel der Arbeitgeberver-
bände, die die Allgemeinverbindlichkeit von Entgelt-
tarifen blockieren. 
Diese Treiber abnehmender Tarifbindung wirken unge-
bremst weiter. Anfangs scherten überwiegend Unter-
nehmen mit ökonomischen Problemen aus der Tarif-
bindung aus. Mittlerweile sind Tarifunterbietungen 
längst in der Beletage angekommen. Selbst hoch pro-
fitable Unternehmen sehen Tarifbindung nicht mehr 

als Teil ihres Geschäftsmodells. Durch die wachsende 
Machtlücke zwischen Unternehmen und Gewerk-
schaften sind wir an einem Kipppunkt angelangt, der 
eine Umkehr erschwert. Besonders besorgniserre-
gend ist also, dass ein Ende dieser Talfahrt nicht abseh-
bar ist. Täglich scheiden weitere Unternehmen aus der 
Tarifbindung aus und die meisten neuen Betriebe tre-
ten erst gar nicht einem Arbeitgeberverband bei. 
Wenn die Tarifbindung in einer Branche unter einen 
Kipppunkt von 60 bis 70 Prozent fällt,21 bestimmt der 
Markt zunehmend die Entlohnung und die Löhne 
und die Tarife fransen weiter aus. Zudem verändern 
sich die Mehrheiten im Arbeitgeberlager. Bei hoher 
Tarifbindung wollen die Unternehmen mehrheitlich 
die Tarifbindung stärken, um gleiche Wettbewerbs-
bedingungen zu sichern. Zudem bleiben sie Mitglied 
im Arbeitgeberverband, da sie die Tarife, an die sie 
sich halten müssen, mitgestalten wollen. Bei abneh-
mender Tarifbindung bröckelt dieser Konsens, bis er 
ganz verschwindet. Durch das Angebot einer Mit-
gliedschaft ohne Tarifbindung haben die deutschen 
Arbeitgeberverbände ihr Organisationsproblem 
gelöst und fallen als Akteur, der an einer Stärkung der 
Tarifbindung interessiert ist, völlig aus. Zur weiteren 
Deregulierung des Arbeitsmarkts braucht man bei 

Abbildung 8: Tarifbindung der Beschäftigten 1998–2020, Anteil in Prozent

Quelle: https://reinhard-bispinck.net/grafiken/
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21 Von solchen Werten geht auch die EU-Kommission aus. Im Entwurf einer Richtlinie «über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union» 
schlägt die EU-Kommission nicht nur Regeln zur Stärkung des Mindestlohnsystems vor, sondern auch zur Stärkung der Tarifbindung. Hier will die EU-
Kommission unter anderem erreichen, dass Staaten, in denen weniger als 70 Prozent der Beschäftigten unter den Schutz von Tarifverträgen fallen, 
einen Aktionsplan zur Förderung der Tarifbindung vorlegen müssen.
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einer solchen Ausgangsituation keine neuen Gesetze 
mehr. Staatliches Nichtstun reicht vollkommen aus. 
Deshalb kommt es zu der grotesken Situation, dass 
die Marktradikalen im Unterschied zur Jahrtausend-
wende heute das hohe Lied der staatsfreien Tarif-
autonomie in der Gewissheit singen, dass sich diese 
in vielen Teilen der Wirtschaft von selbst erledigt. 
Die abnehmende Tarifbindung ist der wichtigste 
Grund für die wachsende Ungleichheit der Markt-
einkommen, die wiederum bei den Beschäftigten 
berechtigte Ängste vor dem Strukturwandel schürt. 
Bei jedem unfreiwilligen Arbeitsplatzwechsel ris-
kiert man den Wechsel in die wachsenden tariffreien 
Zonen des Arbeitsmarkts, in denen deutlich schlech-
ter gezahlt wird. Abbildung 7 zeigt die hohen Unter-
schiede bei den mittleren Bruttostundenverdiensten 
zwischen tarifgebundenen und nicht gebundenen 
Betrieben quer über die Wirtschaftsbereiche hin-
weg. Das Gefälle ist in der verarbeitenden Industrie 
mit über 30 Prozent Unterschied beim reinen Stun-
denlohn am größten. Bei den Arbeitskosten werden 
die Unterschiede noch größer ausfallen, da auch bei 
anderen Leistungen wie der Zahlung von Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld der Arbeitszeit usw. die Unter-
schiede ebenfalls beachtlich sind.
In den skandinavischen Ländern ist das Lohngefälle 
zwischen den Betrieben in einer Branche wegen der 
hohen Tarifbindung minimal; auch zwischen den 
Industrien ist es durch die jahrzehntelange solida-
rische Lohnpolitik, die die Unterschiede der Entloh-
nung zwischen Industrie und Dienstleistungen ver-
ringerte, erheblich geringer als in Deutschland. Die 

hohe Tarifbindung und Lohngleichheit mindern in den 
skandinavischen Ländern die Angst vor der Trans-
formation, was den Umbau der Wirtschaft erheblich 
erleichtert. Zudem haben die Unternehmer keine 
Anreize, aus Kostengründen Aktivitäten in andere 
Betriebe zu verlagern. In Deutschland hingegen bie-
tet die Transformation mit der Reorganisation ganzer 
Wertschöpfungsketten den Unternehmen hingegen 
eine ideale Ausgangsituation, als Beifang auch die 
Kosten durch eine gezielte Verlagerung eines Teils der 
Wertschöpfung in tariffreie Zonen zu senken. 
Zwei weitere negative Auswirkungen polarisierter 
Arbeitsmärkte auf die Transformation kommen hinzu. 
Rechtsradikale Parteien, die den Klimawandel leugnen 
und als Fürsprecher der Beschäftigten in den alten 
Produktionsverfahren auftreten und behaupten, die 
Transformation aufhalten zu wollen, können Ängste 
vor Status- und Einkommensverlusten schüren. Ein 
weiterer Aspekt sind sinkende Ausbildungszahlen 
in vielen für die Transformation wichtigen Berufen. 
Viele qualifizierte Tätigkeiten werden in den tariffreien 
Zonen des Arbeitsmarkts nur nach Mindestlohn oder 
knapp darüber bezahlt. Der deutsche Niedriglohn-
sektor, der mehr als 20 Prozent der Beschäftigten 
umfasst, ist nicht – wie es in der Rechtfertigung der 
Hartz-Gesetze hieß – zum Auffangbecken Geringqua-
lifizierter geworden. 2019 hatten rund 71 Prozent der 
Niedriglohnbeschäftigten (Stundenlohn weniger als 
zwei Drittel des Medianlohns)22 eine abgeschlossene 
Berufsausbildung (Kalina/Weinkopf 2021).
Das früher mit der beruflichen Ausbildung verbun-
dene Versprechen einer stabilen Zugehörigkeit zur 

Abbildung 9: Bruttostundenverdienste in Euro von Vollzeitbeschäftigten, April 2018

Quelle: https://reinhard-bispinck.net/grafiken/

 tarifgebunden  nicht tarifgebunden

Gesamtwitschaft

Verarbeitendes Gewerbe

Handel, Kfz-Gewerbe

Gesundheits- und Sozialwesen

Öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung

Freiberufl., wiss., techn. Dienstleistungen

Sonstige wirtschaft. Dienstleistungen 14,07
13,62

21,58
27,78

16,11
20,98

17,58
26,52

15,82
18,75

16,66
22,04

20,83

22 2018 lag die Niedriglohnschwelle bei 11,21 Euro.
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Mittelschicht ist brüchig geworden und wird heute 
eher mit einer akademischen Ausbildung verbunden. 
Die Nachwuchsprobleme in vielen handwerklichen 
und gewerblichen Berufen, ohne die die Transfor-
mation etwa bei der Sanierung von Gebäuden nicht 
gelingen kann, haben ihren Grund auch in der unterta-
riflichen Bezahlung von Fachkräften in diesen Bran-
chen. Ein Beispiel ist das Bauhauptgewerbe: Anfang 
der 1990er-Jahre übertraf der Durchschnittslohn in 
dieser Branche noch den Facharbeiterecklohn. Mitt-
lerweile (2019) liegt er in Ostdeutschland um rund 20 
und in Westdeutschland um zwölf Prozent unter dem 
Facharbeiterecklohn, obwohl die Branche dringend 
Fachkräfte sucht (Bosch/Hüttenhoff 2022: 166). 
Lohnverluste bei einem Betriebswechsel mit öffent-
lichen Subventionen auszugleichen ist nicht nur ein 
Fass ohne Boden, sondern auch eine nicht akzeptable 

Kapitulation vor der Aufgabe, an den Ursachen der 
Ungleichheit der Markteinkommen anzusetzen (Kas-
ten 7). Befürchtungen, dass die Wirtschaftspolitik nur 
die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit oder Ungleichheit 
habe, hat die neuere Forschung nicht bestätigt. Die 
OECD stellte fest, dass Länder mit koordinierter Lohn-
politik, die nur mit einer hohen Tarifbindung möglich 
ist, signifikant geringere Arbeitslosen- und höhere 
Beschäftigungsquoten haben als Länder mit völlig 
dezentralisierten Lohnsystemen, in denen die Unter-
nehmen die Löhne selbst setzen. Dieser international 
zunehmend anerkannte Forschungsstand eröffnet 
Spielräume für eine Reformagenda zur Stärkung 
der Tarifbindung. Das gilt umso mehr, als eine hohe 
Tarifbindung ein wertvolles «öffentliches Gut» ist, das 
einen Abbau der sozialen Ungleichheit sichert und die 
Transformation erleichtert.

Messbare Fortschritte in der Tarifbindung wird man 
aber nur durch eine Erleichterung der Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung (AVE) und Tariftreuegesetze 
erreichen. Bremen hat in einem inzwischen auch von 
Berlin und Thüringen unterstützten Gesetzesentwurf, 
der im April als gemeinsamer Antrag in den Bundes-
rat eingebracht wurde (Bundesrat 2021), vorgeschla-
gen, dass Anträge auf AVE nur mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Tarifausschusses abgelehnt werden 
können. Gleichzeitig soll auch eine Seite wie vor 2014 
allein antragsberechtigt sein. In diesem Fall wird der 
Tarifausschuss jedoch um ein unabhängiges Mitglied 
erweitert, um Pattsituationen auflösen zu können. So 
könnte man auch in den vielen tariffreien Zonen Flä-
chentarifverträge abschließen (Schulten 2021a). Vor 
allem in der angelsächsischen Welt gibt es viele Bei-

spiele für solche Verfahren. Der zweite große Hebel 
wären Tariftreuegesetze, nach denen Unternehmen 
bei öffentlichen Aufträgen die ortsüblichen Tarife ein-
halten müssten. Die OECD beziffert das öffentliche 
Auftragsvolumen in Deutschland auf rund 500 Mil-
liarden Euro. Dem Staat steht hiermit also ein effek-
tiver Hebel zur Verfügung, für den der Europäische 
Gerichtshof inzwischen auch die Voraussetzungen 
geschaffen hat (Krause 2019). Die Vereinbarung eines 
Tariftreuegesetzes für Bundesaufträge in der Koali-
tionsvereinbarung kann ein wichtiger Ansatz sein, 
um die Erosion der Tarifbindung zu stoppen und eine 
Gegenentwicklung einzuleiten, vor allem wenn die 
Tariftreue auf alle Bundesländer, die Kommunen und 
die Sozialversicherungen ausgedehnt würde (Schul-
ten 2021b). 

Kasten 7: Einkommensausgleich bei einem Arbeitsplatzverlust

In vielen Tarifverträgen sind Einkommenssicherun-
gen bei einer Versetzung auf einen niedriger einge-
stuften Arbeitsplatz im selben Betrieb oder Unter-
nehmen vereinbart worden. Sie reichen von einer 
Einkommensgarantie für ältere Beschäftigte bis 
hin zu einer Sicherung des nominalen Entgelts, das 
dann unter Anrechnung der Tarifsteigerungen real 
langsam abgeschmolzen wird. Auch in einigen So-
zialplänen finden sich Regelungen zur Einkommens-
sicherung. Beschäftigten, die einen geringer bezahl-
ten Arbeitsplatz in einem anderen Unternehmen 
annehmen, wird für einen vereinbarten Zeitraum ein 
Einkommensausgleich gezahlt. Falls es gelingt, sich 
im neuen Betrieb hochzuarbeiten, kann damit eine 
kritische Übergangsphase bewältigt werden. 
In Anlehnung an diese Beispiele wird in den zahlrei-
chen Debatten zur Transformation häufig gefragt, ob 
nicht auch der Staat im Rahmen der Arbeitsmarktpo-

litik einen Einkommensausgleich bei einem Unter-
nehmenswechsel für einen Übergangszeitraum 
zahlen könnte. Dieser Gedanke wird hier aus den fol-
genden Gründen nicht weiter verfolgt: Erstens wür-
den sich die im Zielbetrieb bereits Beschäftigten zu 
Recht fragen, warum Neuankömmlinge für die glei-
che Arbeit einen öffentlichen Zuschuss erhalten und 
sie nicht. Zweitens käme es zu einer Subvention von 
Geschäftsmodellen, die auf niedrigen Löhnen basie-
ren. Drittens würden die Kosten wegen der hohen 
Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und Mitnahmeeffek-
ten explodieren, da man Beschäftigte, die von der 
Transformation betroffen sind, und Beschäftigte, die 
wegen des allgemeinen Strukturwandels entlassen 
werden, nicht ungleich behandeln kann. Zudem 
könnten Unternehmer Sozialplankosten durch die 
geschickte Gestaltung des Personalabbaus auf die 
öffentliche Hand abwälzen. 
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10  SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die ambitionierten Ziele des Klimaschutzes wie die 
CO2-Neutralität unserer Wirtschaft bis 2050 erfor-
dern einen grundlegenden Umbau vieler Branchen. 
Wir sprechen hier von einer Transformation der Wirt-
schaft und nicht nur von Strukturwandel. Diese Trans-
formation wird vom Ende her, also den bis 2050 zu 
erreichenden Klimazielen, gedacht. Diese Ziele kön-
nen nur erreicht werden, wenn sie in konkrete und 
realisierbare Zwischenschritte übersetzt werden. Da 
bis heute nicht alle Parameter der Transformation 
bekannt sind, ist sie auch eine Wette auf die Innova-
tionsfähigkeit in der Zukunft. Die Transformation ist 
zudem nicht wie der Strukturwandel der Vergangen-
heit das Ergebnis vieler überwiegend unabhängiger 
Entscheidungen einzelner Marktteilnehmer, son-
dern ein geplanter Prozess, in dem ein aktiver Staat 
nicht nur verlässliche Rahmenbedingungen schaffen 
muss, sondern die Transformation mit erheblichen 
Investitionen unterstützt und beschleunigt. 
Ziel dieses Gutachtens war es, die wichtigsten 
arbeitspolitischen Leitplanken für eine sozialverträg-
liche Gestaltung der Transformation herauszuarbei-
ten. Dazu war es notwendig, zunächst einmal die 
möglichen Risiken für die betroffenen Beschäftigten 
herauszustellen. Die vielen Projektionen zu unter-
schiedlichen Aspekten der Transformation – wie dem 
Übergang zur Elektromobilität, einer gleichzeitigen 
Verkehrswende und der parallel laufenden Digitalisie-
rung – lassen erkennen, dass auf gesamtwirtschaftli-
cher Ebene nicht mit massiven Arbeitsplatzverlusten 
zu rechnen ist, vor allem nicht, wenn die Transforma-
tion durch eine staatliche Investitionsoffensive unter-
stützt und beschleunigt wird. Die Transformation ist 
angesichts der massiven Investitionsanforderungen 
im Kern eher ein großes Arbeitsbeschaffungspro-
gramm, allerdings nur, wenn es auch ausreichend 
finanziert und nicht durch eine Austeritätspolitik 
unterlaufen wird. Allerdings wird es zu Verschiebun-
gen zwischen den Branchen und auch zu regional 
konzentrierten Arbeitsplatzverlusten kommen. Das 
gilt nicht nur für die Kohleregionen, sondern auch für 
Teile der Automobilindustrie, die Komponenten oder 
Module für den Verbrennungsmotor herstellen und 
sich infolge ihrer hohen Spezialisierung nicht ohne 
Weiteres umstellen lassen.
Eine Transformation der Wirtschaft kann für Beschäf-
tigte, je nachdem, in welcher Branche und in welchem 
Unternehmen sie arbeiten, sehr unterschiedliche 
Folgen haben. Im besten Fall wird das Unternehmen 
umgebaut und die Beschäftigten erhalten die Chance, 
sich frühzeitig und ausreichend weiterzubilden, um 
den Wandel aktiv mitzugestalten. Im schlechtes-
ten Fall arbeiten sie in einem wenig innovativen und 
weiterbildungsresistenten Unternehmen, dessen 

Geschäftsmodell entfällt. Sie werden entlassen und 
müssen – wenn dies nach jahrelanger Weiterbildungs-
abstinenz überhaupt noch gelingt – einen neuen Beruf 
erlernen. Hinzu kommt, dass im dualisierten deut-
schen Arbeitsmarkt mit seinem großen Niedriglohn-
sektor das Lohngefälle zwischen tarifgebundenen 
und nicht tarifgebundenen Betrieben sehr groß ist. 
Der Verlust des Arbeitsplatzes kann also selbst bei 
einer erfolgreichen Weiterbildung zu hohen Einkom-
menseinbußen führen, vor allem da in den wachsen-
den Dienstleistungsbereichen die Tarifbindung meist 
sehr niedrig ist.
Welche Anteile innerbetriebliche Mobilität im Schutz 
der Mitbestimmung und des Kündigungsschutzes 
und erzwungene Betriebs- und Berufswechsel oder 
freiwillige Wechsel im Zuge der Transformation 
haben werden, lässt sich aus den hoch aggregierten 
Arbeitsmarktbilanzen der Zukunftsprojektionen nicht 
erkennen und wohl auch nicht errechnen. Deshalb 
müssen Lösungen für alle Mobilitätsformen angebo-
ten werden. Die geringsten sozialen Probleme sind 
beim innerbetrieblichen Wandel zu erwarten. Das 
gilt allerdings nur bei einer vorausschauenden Inno-
vations- und Personalpolitik der Unternehmen. Wenn 
Unternehmen Innovationen verzögern und unzurei-
chend in ihre Beschäftigten investieren, verlieren sie 
schrittweise den Anschluss an die technologische 
Entwicklung und dann auch ihr Geschäftsmodell. 
Die ernüchternden Ergebnisse der Umfragen der 
IG Metall bei ihren Betriebsräten zu den Defiziten in 
der betrieblichen Personalplanung belegen, wie groß 
die Gefahren sind, dass Betriebe an den Herausforde-
rungen der Transformation scheitern. Eine der großen 
Aufgaben ist daher die Stärkung der Innovationskraft 
der Betriebe und die Entwicklung einer vorausschau-
enden Personalplanung. Die Gewerkschaften haben 
in mehreren Projekten wie etwa in dem Projekt 
«Arbeit 2020» in Nordrhein-Westfalen gezeigt, wie 
wichtig Modernisierungsanstöße durch die Mobili-
sierung des Expertenwissens der Beschäftigten und 
der Betriebsräte sein können. Die Fallstudie bei Volks-
wagen Braunschweig hat demonstriert, dass auch in 
innovativen Betrieben mit vorausschauender Perso-
nalpolitik die Unterstützung der Betriebsräte bei der 
Umsetzung großer Qualifizierungs- und Umsetzungs-
programme unverzichtbar ist. 
Die Finanzierung der innerbetrieblichen Weiterbil-
dung in der Transformation ist im Kern eine Aufgabe 
der Unternehmen, die anschließend ja auch von den 
Renditen profitieren. Angesichts der begrenzten 
Ressourcen von Klein- und Mittelunternehmen ist es 
allerdings richtig, dass in den letzten Jahren die För-
dersätze für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen 
in diesen Betrieben erhöht wurden. Falls Betriebe im 

https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Neutralit%C3%A4t


38

Umstellungsprozess auf längere Zeit ihre Kapazitäten 
nicht auslasten können, ist auch ein Transformations-
kurzarbeitergeld mit zusätzlichen Mitteln für Weiter-
bildung sinnvoll. 
Falls dennoch Personal abgebaut werden muss, kön-
nen die Übergänge in andere Betriebe über Transfer-
gesellschaften erleichtert werden. Der große Vorteil 
von Transfergesellschaften ist die Kombination von 
Mitteln aus Sozialplänen und Zuschüssen der Bundes-
agentur für Arbeit, die eine maßgeschneiderte Betreu-
ung und Qualifizierung ermöglichen. Für die Arbeits-
losen, die ohne eine solche Unterstützung einen 
neuen Arbeitsplatz suchen müssen, ist eine investive 
Arbeitsmarktpolitik, in der Weiterbildung Vorrang 
vor einer schnellen Vermittlung hat, erforderlich. Die 
Weichen dazu wurden mit mehreren wohlklingenden 
Gesetzen (Weiterbildungsstärkungs-, Qualifizierungs-
chancen- und «Arbeit-von-Morgen-Gesetz») in den 
letzten Jahren sowie durch die wichtigen Koalitions-
vereinbarungen zur Weiterbildung gestellt. Ihre aktive 
Umsetzung darf allerdings nicht an Budgetgrenzen 
scheitern, was bei Wiederinkrafttreten der Schulden-
bremse eine reale Gefahr ist. In den letzten Jahrzehn-
ten wurden vor allem die Mittel für die Weiterbildung 
mehrfach zusammengestrichen. 
Der lange Zeitraum der Transformation und die hohen 
Investitionsbedarfe während der Transformation bie-
ten beträchtliche Handlungsspielräume für einen 
neuen Anlauf, regionale Struktur- und Arbeitsmarkt-
politik miteinander zu verknüpfen. Es ist Aufgabe des 
Staates, in den vom Personalabbau bedrohten Regio-
nen nach dem Modell des «Zukunftsfonds Automo-
bilindustrie» regionale Transformationsnetzwerke zu 
fördern, die Ideen zur Sicherung der Beschäftigung in 
den Regionen entwickeln und umsetzen. Die Beteili-
gung der Gewerkschaften ist die Voraussetzung, dass 
dabei auch die notwendige soziale Absicherung der 
Beschäftigten ausreichend Berücksichtigung findet. 
Erweiterte Optionen für individuelle Weiterbildung 
können die Transformation erleichtern, vor allem 
wenn Personen im Erwerbsalter aus eigener Initiative 
Abschlüsse nachholen und sich für Zukunftsaufgaben 
weiterbilden. Das BAföG muss durch die Anhebung 
der Altersgrenze auf 60 Jahre und höhere Förder-
sätze für Teilnehmer*innen, die bereits erwerbstätig 
waren, wie im Aufstiegs-BAföG und in Schweden, zu 
einem «Lebenschancen-BAföG» ausgebaut werden. 
Das wurde im Koalitionsvertrag vereinbart und es 
wird darauf zu achten sein, dass die Altersgrenze aus 
Budgetgründen nicht zu niedrig gesetzt wird. Um die 
erheblichen Qualifikationsengpässe auf dem Arbeits-
markt zu beseitigen, wurde vorgeschlagen, neben der 
von der Regierungskoalition vereinbarten Bildungs(-
teil-)zeit nach dem Vorbild Österreichs auch die dort 
erfolgreichen Fachkräftestipendien in Engpassberu-
fen einzuführen. Die investive Arbeitsmarktpolitik und 
die zusätzlichen individuellen Weiterbildungsoptio-

nen müssen von einen Ausbau der Weiterbildungsbe-
ratung begleitet werden, der sich an alle Personen im 
Erwerbsalter und nicht nur an Arbeitslose richtet. Der 
Aufbau der neuen «lebensbegleitenden Berufsbera-
tung» bei der Bundesagentur für Arbeit mit insgesamt 
600 zusätzlichen Stellen ist dabei ein zentraler Schritt, 
dessen Wirkung evaluiert werden muss.
Angesichts des langen Zeitraums der geplanten Trans-
formation werden mehrere Generationen am Umbau 
der Wirtschaft beteiligt sein. Eine in Qualität und 
Quantität für die den zukünftigen Bedarf ausreichende 
Berufsausbildung gehört zu den zentralen Bausteinen 
der Transformationspolitik. Die Inhalte der Berufsaus-
bildung sind in den letzten Jahren mehrfach ange-
passt worden und werden – darin sind sich die Sozial-
partner, die über die Modernisierung bestehender und 
die Schaffung neuer Berufe entscheiden, einig – auch 
in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich weiter-
entwickelt. Nicht die Qualität der Berufsausbildung, 
sondern die unzureichende Quantität ist das große 
Zukunftsproblem. Große Bau- und Infrastrukturpro-
jekte können sich aufgrund eines Fachkräftemangels 
verzögern. Die betriebliche Ausbildungsquote, die 
von 6,5 Prozent im Jahr 2007 auf 4,8 Prozent im Jahr 
2019 gesunken ist, muss daher wieder erhöht wer-
den. Eine Ausbildungsumlage sollte die ausbildenden 
Betriebe von den Kosten entlasten. Darüber hinaus ist 
aber auch eine lohnpolitische Aufwertung von berufli-
chen Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt notwendig. 
Durch die sinkende Tarifbindung erhalten viele beruf-
lich Qualifizierte keinen Fachkräftelohn mehr. Dass die 
Jugendlichen sich dann für ein Hochschulstudium 
entscheiden, kann nicht verwundern.
Niedrige Löhne, die unser Berufsbildungssystem 
untergraben, sind auch der Grund für die tiefsitzende 
und völlig berechtigte Angst vieler Beschäftigter 
vor dem Strukturwandel. Durch die Transforma-
tion gehen vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze in 
der Industrie verloren. Die Lohnverluste bei einem 
erzwungenen Arbeitsplatzwechsel sind oft erheblich. 
Angesichts dessen wollen viele Beschäftigte an ihrem 
Arbeitsplatz festhalten und können dabei auch zu 
Gegnern der ökologischen Wende werden. Arbeits-
politik in der Transformation sollte daher nicht zu eng 
gefasst werden und sich nicht ausschließlich auf die 
Weiterbildung konzentrieren. Auch die Diskussion um 
die Verteilungsfrage darf sich nicht allein auf die CO2-
Preise und den Ausgleich höherer Preise für Gering-
verdiener*innen konzentrieren. Eine Erhöhung der 
Tarifbindung vor allem in den wachsenden Dienstleis-
tungsbranchen und auch in den kleinen und mittle-
ren Zulieferbetrieben der Industrie kann die finanzielle 
Absturzgefahr bei einem unfreiwilligen Betriebs-
wechsel verringern. Quantitativ sichtbare Effekte sind 
hier nur durch Tariftreuegesetze und allgemeinver-
bindliche Tarifverträge zu erreichen. Bislang fehlte der 
Mut, diesen Verteilungskonflikt mit den Arbeitgebern 
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auszutragen. Mit dem geplanten Bundestariftreue-
gesetz kann hier eine Wende eingeleitet werden. Die 
muss allerdings durch eine Erleichterung von Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen entsprechend den 
Vorschlägen der Bundesländer Bremen, Hamburg 
und Berlin unterfüttert werden, wofür es gegenwärtig 
keine politische Mehrheit gibt. Zudem müssen in den 
Tarifverträgen die erheblichen Entgeltunterschiede 
zwischen Dienstleistungen und Industrie abgebaut 
werden. Davon sind wir angesichts der Schwäche der 
Gewerkschaften und der abnehmenden Tarifbindung 
vor allem im Dienstleistungsbereich allerdings noch 
weiter entfernt als von allgemeinverbindlichen Tarif-
verträgen. Gleichwohl gehört die gerechte Verteilung 
der Markteinkommen zu den zentralen Themen einer 
sozialverträglichen Transformation. Auch ein höherer 
Mindestlohn setzt nur eine Lohnuntergrenze, sichert 
aber bei Weitem keine Fachkräftelöhne.

In ihrem Entwurf einer Richtlinie «über angemessene 
Mindestlöhne in der Europäischen Union» schlägt 
die EU-Kommission nicht nur Regeln zur Stärkung 
der Mindestlöhne in Europa vor, sondern auch zur 
Erhöhung der Tarifbindung. Hier will die EU-Kommis-
sion erreichen, dass Staaten, in denen weniger als 
70 Prozent der Beschäftigten unter den Schutz von 
Tarifverträgen fallen, einen Aktionsplan zur Erhöhung 
der Tarifbindung vorlegen müssen. In der Koalitions-
vereinbarung wurde die Unterstützung dieser EU-Ini-
tiative vereinbart. Dies eröffnet Spielräume für die 
Erarbeitung einer Reformagenda zur Stärkung der 
Tarifbindung in den nächsten Jahren. Eine Erhöhung 
der Tarifbindung ist ein wertvolles «öffentliches Gut», 
das einen Abbau der sozialen Ungleichheit sichert, 
durch die Entwicklung branchennaher Arbeitsstan-
dards den Staat entlastet und die Transformation 
erleichtert.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AFBG�– Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
AMS�– Arbeitsmarktservice Österreich
AVE�– Allgemeinverbindlicherklärung
BMAS�– Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMWi�– Bundesministerium für Wirtschaft  
und Klimaschutz
BAföG�– Bundesausbildungsförderungsgesetz
BIBB�– Bundesinstitut für Berufsbildung 
ECTS�– European Credit Transfer and  
Accumulation System

EU�– Europäischen Union
IAB�– Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
IFlaS�– Initiative zur Flankierung des Strukturwandels
IT�– Informationstechnologie
KMU�– Kleine und mittelgroße Unternehmen
OECD�– Organisation for Economic Co-operation 
and Development
UHG�– Unterhaltsgeld
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